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R 917
Allgemeine Bedingungen
für die Rechtsschutz-Versicherung 
ARB 2016

Einführung und Inhaltsverzeichnis
Bitte beachten Sie, dass nur die Gemeinsamen und die Besonderen 
Bestimmungen zusammen den Umfang und die Voraussetzungen 
des Versicherungsschutzes beschreiben. Die Gemeinsamen Bestim-
mungen gelten in jedem Fall, die Besonderen Bestimmungen nur so 
weit, als sie im jeweiligen Versicherungsvertrag vereinbart sind. Die 
in den Besonderen Bestimmungen beschriebenen Rechtsschutz-
Bausteine (Risiken) werden in Form von Rechtsschutz-
Kombinationen für Fahrzeughalter, für Arbeitnehmer, für Firmen 
und freie Berufe, für Landwirte etc. angeboten. Umfang und Preis 
dieser Kombinationen sind im Tarif geregelt und werden im jeweili-
gen Versicherungsvertrag vereinbart. Die Bestimmungen des Versi-
cherungsvertragsgesetzes, auf die im Rahmen der Bedingungen 
Bezug genommen wird, finden Sie im Anhang. 

Bedingungsänderungsklausel 
Der Versicherer ist berechtigt, dem Versicherungsnehmer eine Ände-
rung der Bedingungen vorzuschlagen.
Die Änderung ist dem Versicherungsnehmer in geschriebener Form
mitzuteilen und gilt als genehmigt, sofern der Versicherungsnehmer 
nicht bis zum Ablauf des Monates, der dem Zugang der Mitteilung 
folgt, in geschriebener Form widerspricht. In der Mitteilung hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer auf das Widerspruchsrecht, 
die Widerspruchsfrist und die Rechtsfolgen eines unterlassenen 
Widerspruchs besonders hinzuweisen. 
Die Änderung der Bedingungen wird mit dem in der Mitteilung 
genannten Zeitpunkt wirksam, frühestens jedoch mit dem Ablauf 
der Widerspruchsfrist.

Gemeinsame Bestimmungen
Artikel 1 Was ist Gegenstand der Versicherung?
Artikel 2 Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als einge-

treten?
Artikel 3 Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? (Zeitlicher 

Geltungsbereich)
Artikel 4 Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)
Artikel 5 Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen 

können mitversicherte Personen Deckungsansprüche 
geltend machen?

Artikel 6 Welche Leistungen erbringt der Versicherer?
Artikel 7 Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen?
Artikel 8 Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur 

Sicherung seines Deckungsanspruches zu beachten? 
(Obliegenheiten)

Artikel 9 Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsan-
spruch des Versicherungsnehmers Stellung zu nehmen? 
Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Versicherer und dem Versicherungsnehmer über die Art 
der Vorgangsweise oder die Erfolgsaussichten zu ge-
schehen? (Schiedsgutachterverfahren)

Artikel 10 Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und 
wann wird dieser beauftragt und was hat bei Vorliegen 
einer Interessenkollision zu geschehen?

Artikel 11 Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder 
verpfändet werden und wann gehen Ansprüche auf den 
Versicherer über?

Artikel 12 Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie 
zu bezahlen und wann beginnt der Versicherungs-
schutz?

Artikel 13 Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des 
versicherten Risikos?

Artikel 14 Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme? 
(Wertanpassung)

Artikel 15 Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der 
Versicherungsvertrag oder endet er vorzeitig?

Artikel 16 Form der Erklärungen und Anschriftswechsel

Besondere Bestimmungen
Artikel 17 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für 

Fahrzeuge (Fahrzeug-Rechtsschutz) je nach Vereinba-
rung mit oder ohne Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz

Artikel 18 Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für 
Fahrzeuglenker (Lenker-Rechtsschutz)

Artikel 19 Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, 
Berufs- und Betriebsbereich

Artikel 20 Arbeitsgerichts-Rechtsschutz
Artikel 21 Sozialversicherungs-Rechtsschutz
Artikel 22 Beratungs-Rechtsschutz
Artikel 23 Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz
Artikel 24 Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete
Artikel 25 Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht
Artikel 26 Daten-Rechtsschutz 
Artikel 27 Auslandsreise-Rechtsschutz
Artikel 27a Dienstreisen-Rechtsschutz
Artikel 28 Steuergerichts-Rechtsschutz 
Artikel 29 Ausfallversicherung für gerichtlich bestimme Ansprüche 

aus Körperschäden
Artikel 30 Rechtsschutz gegen Mobbing und sexuelle Belästigung 

am Arbeitsplatz
Artikel 31 Rechtsschutz gegen Stalking
Artikel 32 Patienten- und Verfügungs-Rechtsschutz

Gemeinsame Bestimmungen

Artikel 1
Was ist Gegenstand der Versicherung?
Der Versicherer sorgt für die Wahrnehmung der rechtlichen Interes-
sen des Versicherungsnehmers und trägt die dem Versicherungs-
nehmer dabei entstehenden Kosten.
Dieser Versicherungsschutz wird nach den Gemeinsamen und Be-
sonderen Bestimmungen geboten und bezieht sich auf die jeweils 
vereinbarten Risiken.

Artikel 2
Was gilt als Versicherungsfall und wann gilt er als eingetreten?
1. Für die Geltendmachung eines Personen-, Sach- oder Vermö-

gensschadens, der auf einen versicherten Personen- oder Sach-
schaden zurückzuführen ist (Artikel 17 Pkt. 2.1, Artikel 18 Pkt. 
2.1, Artikel 19 Pkt. 2.1 und Artikel 24 Pkt. 2.4), gilt als Versiche-
rungsfall das dem Anspruch zugrundeliegende Schadenereignis. 
Als Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der Eintritt dieses Scha-
denereignisses. 
Bei Schäden infolge einer Umweltstörung, die auf einen vom 
ordnungsgemäßen, störungsfreien Betriebsgeschehen abwei-
chenden, einzelnen, plötzlich eingetretenen Vorfall zurückzufüh-
ren sind, gilt dieser Vorfall (= Störfall) als Versicherungsfall. Als 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles gilt der Eintritt dieses Störfalles. 
Umweltstörung ist die Beeinträchtigung der Beschaffenheit von 
Luft, Erdreich oder Gewässern.

2. Im Beratungs-Rechtsschutz (Artikel 22 Pkt. 3) und in bestimmten 
Fällen des Rechtsschutzes für Grundstückseigentum und Miete 
(Artikel 24 Pkt. 4), des Rechtsschutzes aus Erb- und Familienrecht 
(Artikel 25 Pkt. 4), des Daten-Rechtsschutzes (Artikel 26 Pkt. 4), 
sowie des Steuergerichts-Rechtsschutzes (Artikel 28 Pkt. 3) gelten 
die dort beschriebenen Sonderregelungen.

3. In den übrigen Fällen – insbesondere auch für die Geltendma-
chung eines reinen Vermögensschadens (Artikel 17 Pkt. 2.1, Arti-
kel 18 Pkt. 2.1 und Artikel 19 Pkt. 2.1), sowie für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen wegen reiner Vermögensschäden
(Artikel 17 Pkt. 2.4, Artikel 23 Pkt. 2.1 und Artikel 24 Pkt. 2.1.1) -
gilt als Versicherungsfall der tatsächliche oder behauptete Ver-
stoß des Versicherungsnehmers, Gegners oder eines Dritten ge-
gen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften; der Versicherungs-
fall gilt in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem eine der ge-
nannten Personen begonnen hat oder begonnen haben soll, ge-
gen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften zu verstoßen. Bei 
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mehreren Verstößen ist der erste, adäquat ursächliche Verstoß 
maßgeblich, wobei Verstöße, die länger als ein Jahr vor Versiche-
rungsbeginn zurückliegen, für die Feststellung des Versicherungs-
falles außer Betracht bleiben. Im Führerschein-Rechtsschutz (Arti-
kel 17 Pkt. 2.3 und Artikel 18 Pkt. 2.3) ist bei mehreren Verstö-
ßen derjenige maßgeblich, der die Abnahme oder Entziehung 
unmittelbar auslöst.

Artikel 3
Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung?
(Zeitlicher Geltungsbereich)
1. Die Versicherung erstreckt sich grundsätzlich auf Versicherungs-

fälle, die während der Laufzeit des Versicherungsvertrages eintre-
ten.

2. Löst eine Willenserklärung oder Rechtshandlung des Versiche-
rungsnehmers, des Gegners oder eines Dritten, die vor Versiche-
rungsbeginn vorgenommen wurde, den Versicherungsfall gemäß 
Artikel 2 Pkt. 3 aus, besteht kein Versicherungsschutz. Willenser-
klärungen oder Rechtshandlungen, die länger als ein Jahr vor 
Versicherungsbeginn vorgenommen wurden, bleiben dabei au-
ßer Betracht.

3. Wird der Deckungsanspruch vom Versicherungsnehmer später 
als zwei Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages für 
das betreffende Risiko geltend gemacht, besteht kein Versiche-
rungsschutz. Dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer vor Ablauf der zwei Jahre keinen Hinweis auf den 
Eintritt des Versicherungsfalles hatte und er den Deckungsan-
spruch unverzüglich nach Kenntnis des Versicherungsfalles beim 
Versicherer geltend macht.

4. Darüber hinaus wird der Versicherungsschutz zeitlich begrenzt 
durch die Bestimmungen über Prämienzahlung und Beginn des 
Versicherungsschutzes (Artikel 12) und die in den Besonderen 
Bestimmungen geregelten Wartefristen (Artikel 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 28, 30, 31 und 32).

Artikel 4
Wo gilt die Versicherung? (Örtlicher Geltungsbereich)
1. Im Fahrzeug- und Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz (Artikel 17), 

Lenker-Rechtsschutz (Artikel 18) sowie im Schadenersatz- und 
Straf-Rechtsschutz (Artikel 19) besteht Versicherungsschutz für 
Versicherungsfälle, die in Europa (im geographischen Sinn) samt 
Island, den außereuropäischen Mittelmeeranrainerstaaten, auf 
den Kanarischen Inseln, Madeira und den Azoren – auch auf 
Flug- und Schiffsreisen innerhalb der äußeren Grenzen dieses 
Geltungsbereiches – eintreten, wenn auch die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in diesem Geltungsbereich erfolgt.

2. Für den Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz für den betrieblichen 
Bereich (Artikel 23 Pkt. 1.2) – ausgenommen im Rahmen des 
Landwirtschafts-Rechtsschutzes – besteht Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsfall im Geltungsbereich gemäß Pkt. 1 ein-
tritt, die Wahrnehmung rechtlicher Interessen jedoch in Öster-
reich erfolgt und dafür die Zuständigkeit eines staatlichen öster-
reichischen Gerichtes gegeben ist. Wenn und soweit für die Er-
wirkung eines Exekutionstitels vor einem österreichischen Gericht 
Kostendeckung aus dem gegenständlichen Rechtsschutz-
Versicherungs-vertrag gewährt wurde, besteht Versicherungs-
schutz für dessen Vollstreckung auch in der Europäischen Union, 
Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island (Zuständigkeit ei-
nes staatlichen Gerichtes eines dieser Staaten). 

3. Im Auslandsreise-Rechtsschutz (Artikel 27) und im Dienstreise-
Rechtsschutz (Artikel 27a) besteht weltweiter Versicherungs-
schutz.

4. In den übrigen Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsfall im Geltungsbereich gemäß Pkt. 1 eintritt, die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen jedoch in der Europäischen 
Union, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island erfolgt und 
dafür die Zuständigkeit eines staatlichen Gerichtes oder einer 
Verwaltungsbehörde eines dieser Staaten gegeben ist.

Artikel 5
Wer ist versichert und unter welchen Voraussetzungen können 
mitversicherte Personen Deckungsansprüche geltend machen?
1. Versichert sind der Versicherungsnehmer und die in den Beson-

deren Bestimmungen jeweils genannten mitversicherten Perso-
nen.
Ist in den Besonderen Bestimmungen die Mitversicherung von 
Angehörigen vorgesehen, umfasst der Versicherungsschutz ne-
ben dem Versicherungsnehmer
1.1 den im gemeinsamen Haushalt mit dem Versicherungs-

nehmer lebenden Ehegatten, eingetragenen Partner oder 
Lebensgefährten (verschieden- oder gleichgeschlechtlich) 

1.2 deren Kinder bis zur Vollendung des 19. Lebensjahres (auch 
Enkel-, Adoptiv-, Pflege- und Stiefkinder; Enkelkinder jedoch 
nur, wenn sie in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versiche-
rungsnehmer leben);  diese Kinder bleiben darüber hinaus 
höchstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres mitver-
sichert, sofern und solange sie ledig sind, sich in Ausbil-
dung befinden oder den Präsenzdienst (bzw. Wehrersatz-
dienst) ableisten und nicht erwerbstätig sind (eine gering-
fügige Beschäftigung im Sinne des § 5 Abs. 2 ASVG, eine 
Ferialpraxis, der Entgeltbezug im Rahmen einer Lehrausbil-
dung sowie der Ausbildung für Gesundheitsberufe beein-
trächtigt den Versicherungsschutz nicht).

1.3 Personen, die unter der Sachwalterschaft des Versiche-
rungsnehmers oder seines in häuslicher Gemeinschaft mit 
ihm lebenden Ehegatten oder Lebensgefährten stehen, so-
fern es sich dabei um Verwandte des Versicherungsnehmers 
bzw. seines Ehegatten/Lebensgefährten handelt und die 
Sachwalterschaft nicht berufsmäßig ausgeübt wird.

1.4 Eltern und Kinder (ohne Altersbegrenzung) des Versiche-
rungsnehmers oder seines im gemeinsamen Haushalt mit 
dem Versicherungsnehmer lebenden Ehegatten oder Le-
bensgefährten (verschieden- oder gleichgeschlechtlich), 
soweit sie im gemeinsamen Haushalt gepflegt werden und 
Bezieher von Pflegegeld bzw. erhöhter Familienbeihilfe 
sind.

Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestimmungen 
gelten sinngemäß auch für die mitversicherten Personen; das 
trifft insbesondere auch für die Erfüllung der Obliegenheiten zu 
(Artikel 8).

2. Mitversicherte Personen können Deckungsansprüche gegenüber 
dem Versicherer nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers 
geltend machen. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, seine 
Zustimmung zu widerrufen, wenn mitversicherte Personen Versi-
cherungsschutz für die Anfechtung einer Entscheidung oder die 
Einleitung eines anderen Verfahrens verlangen. Der Versiche-
rungsschutz entfällt ab dem Zeitpunkt, zu dem die entsprechen-
de Erklärung des Versicherungsnehmers  beim Versicherer  ein-
langt.

3. Der Anspruch des Versicherungsnehmers auf Versicherungsschutz 
geht auf die Erben des Versicherungsnehmers über, wenn der 
Versicherungsfall vor dessen Ableben eingetreten ist.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Personen, für 
deren Unterhalt der Versicherungsnehmer nach dem Gesetz zu 
sorgen hatte, wenn sie aufgrund des Ablebens des Versiche-
rungsnehmers eigene Schadenersatzansprüche geltend machen.

Artikel 6
Welche Leistungen erbringt der Versicherer?
1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz über-

nimmt der Versicherer im Falle seiner Leistungspflicht, die ab 
dem Zeitpunkt der Bestätigung des Versicherungsschutzes ent-
stehenden Kosten gemäß Pkt. 6, soweit sie für die Wahrneh-
mung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers not-
wendig sind.

2. Vor diesem Zeitpunkt entstandene Kosten sind nur insoweit 
versichert, als sie der Versicherer auch bei vorheriger Abstim-
mung und Prüfung seiner Leistungspflicht zu tragen gehabt hät-
te.

3. Notwendig sind die Kosten, wenn die Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung zweckentsprechend und nicht mutwillig ist 
und hinreichende Aussicht auf deren Erfolg besteht. Die Prüfung 
der Erfolgsaussicht gemäß Artikel 9 unterbleibt im Straf-, Führer-
schein- und Beratungs-Rechtsschutz.

4. Der Versicherungsschutz erstreckt sich, soweit die Besonderen 
Bestimmungen nichts anderes vorsehen (Artikel 19, 20, 21, 24, 
25, 28, 30, 31), auf die außergerichtliche Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen durch den Versicherer oder durch den von ihm 
beauftragten Rechtsanwalt und auf die Vertretung vor staatlichen 
Gerichten, Verwaltungsgerichten und Verwaltungsbehörden in 
allen Instanzen.

5. Ausschließlich sofern und soweit dies in den Besonderen Best-
immungen vorgesehen ist, erstreckt sich der Versicherungsschutz 
darüber hinaus auch auf 
- Verfahren vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof 

(Artikel 17, 18, 20, 21 und 28);
- das Verfahren vor internationalen und supranationalen Ge-

richtshöfen (Artikel 20) und
- die Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Mediation 

(Artikel 20, 24 und 25).
6. Der Versicherer zahlt
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6.1 die angemessenen Kosten des für den Versicherungsneh-
mer tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe des Rechtsan-
waltstarifgesetzes oder, sofern dort die Entlohnung für an-
waltliche Leistungen nicht geregelt ist, bis zur Höhe der Au-
tonomen Honorarkriterien.
In gerichtlichen Verfahren werden Nebenleistungen des 
Rechtsanwaltes maximal in Höhe des nach dem jeweiligen  
Tarif zulässigen Einheitssatzes eines am Ort des in erster In-
stanz zuständigen Gerichtes ansässigen Rechtsanwaltes ge-
zahlt. Haben am Ort dieses Gerichtes nicht mindestens vier 
Rechtsanwälte ihren Kanzleisitz, übernimmt der Versicherer 
die tariflich vorgesehenen Mehrkosten aus der Sprengel-
freiheit. Diese Bestimmungen sind sinngemäß auch auf die 
Vertretung vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsge-
richten anzuwenden.
Wird anstelle des Rechtsanwaltes eine andere zur berufs-
mäßigen Parteienvertretung befugte Person tätig, werden 
deren Kosten nach den für sie geltenden Richtlinien, maxi-
mal jedoch bis zur Höhe des Rechtsanwaltstarifgesetzes 
übernommen.
Im Ausland werden die angemessenen Kosten einer zur be-
rufsmäßigen Parteienvertretung befugten Person nach den 
dort geltenden Richtlinien übernommen.

6.2 die dem Versicherungsnehmer zur Zahlung auferlegten 
Vorschüsse und Gebühren für die von einem Gericht, ei-
nem Verwaltungsgericht oder einer Verwaltungsbehörde 
beigezogenen Sachverständigen, Dolmetscher und Zeugen 
sowie Vorschüsse und Gebühren für das gerichtliche, ver-
waltungsgerichtliche oder verwaltungsbehördliche Verfah-
ren.
Nicht ersetzt werden Kosten für Urteilsveröffentlichungen 
und strafrechtliche Vollzugsmaßnahmen.
Darüber hinaus übernimmt der Versicherer im Schadener-
satz-Rechtsschutz (Artikel 19 Pkt. 2.1) und im Allgemeinen 
Vertrags-Rechtsschutz (Artikel 23) Kosten von Sachverstän-
digen, die als Gutachter in vertraglich vereinbarten 
Schiedsgutachterverfahren oder von außergerichtlichen 
Schieds- und Schlichtungsstellen beigezogen werden, bis 
maximal 1 Prozent der Versicherungssumme, sofern nicht 
ein Dritter zum Ersatz dieser Kosten verpflichtet ist. 
Bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Versiche-
rungsverträgen (Artikel 17 Pkt. 2.4; Artikel 23) übernimmt 
der Versicherer die Kosten eines außergerichtlichen Gutach-
tens bis maximal 1 Prozent der Versicherungssumme.
Im betrieblichen Bereich und bei besonderer Vereinbarung 
übernimmt der Versicherer zudem die Kosten für die Erstel-
lung eines außergerichtlichen Gutachtens pro gedeckten
Versicherungsfall bis zum vereinbarten Betrag.

6.3 im Zivilprozess auch die Kosten der Gegenseite, soweit der 
Versicherungsnehmer zu deren Zahlung verpflichtet wird. 
Unter den gleichen Voraussetzungen trägt der Versicherer 
im Strafverfahren auch die Kosten des Schriftsatzes der Sub-
sidiaranklage.

6.4 die Kosten der Hin- und Rückfahrt des Versicherungsneh-
mers zu und von einem ausländischen Gericht, wenn sein 
Erscheinen als Beschuldigter oder Partei von diesem ange-
ordnet wurde oder zur Vermeidung von Rechtsnachteilen 
erforderlich ist.
Eine Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe der Eisenbahn-
kosten zweiter Klasse einschließlich Zuschlägen. Steht die-
ses Transportmittel nicht zur Verfügung, ersetzt der Versi-
cherer die Kosten eines vergleichbaren öffentlichen Ver-
kehrsmittels (Autobus, Fähre) bis zum nächstgelegenen 
Bahnanschluss. Ist der Ort der Einvernahme mehr als 1.500 
km vom Wohnsitz des Versicherungsnehmers entfernt, er-
folgt eine Kostenerstattung für einen Linienflug der Econo-
my-Klasse.

6.5 darlehensweise jene Beträge, die vom Versicherungsnehmer 
im Ausland aufgewendet werden müssten, um einstweilen 
von Strafverfolgungsmaßnahmen verschont zu bleiben 
(Strafkaution). Dieses Darlehen ist vom Versicherungsneh-
mer innerhalb von sechs Monaten ab Zahlung durch den 
Versicherer zurückzuzahlen – bei fristgerechter Rückzahlung 
unverzinst.

6.6 Kosten gemäß Pkt. 6.1, Pkt. 6.2, Pkt. 6.4 und Pkt. 6.8 ex-
klusive Umsatzsteuer, wenn der Versicherungsnehmer vor-
steuerabzugsberechtigt ist.

6.7 Kosten gemäß Pkt. 6.1, Pkt. 6.2 und Pkt. 6.4 unbeschadet 
anderer gesetzlicher Bestimmungen, wenn und solange 
Teilzahlungen durch die Gegenseite Kapital und Zinsen 

nicht übersteigen (ausgenommen Inkassofälle gemäß Arti-
kel 23 Pkt. 2.3.3).

6.8 die dem Versicherungsnehmer auferlegten Kosten des Me-
diators bis maximal 3 Prozent der Versicherungssumme, in 
Fällen einer Co-Mediation bis maximal 5 Prozent der Versi-
cherungssumme.

6.9 Der Versicherer hat die Leistungen nach Pkt. 6 zum Zeit-
punkt ihrer Fälligkeit zu erbringen.
Die Leistung gemäß Pkt. 6.1 ist fällig, sobald der Rechtsver-
treter die Angelegenheit endgültig außergerichtlich erledigt 
hat oder das Verfahren rechtskräftig beendet ist und dem 
Versicherungsnehmer eine Honorarnote schriftlich gelegt 
wurde.
Der Versicherungsnehmer kann eine Zwischenabrechnung 
frühestens dann verlangen, wenn bei Verfahren über meh-
rere Instanzen eine Instanz beendet ist und dem Versiche-
rungsnehmer eine Honorarnote schriftlich gelegt wurde.
Die Leistung gemäß Pkt. 6.2 bis 6.5 und 6.8 ist fällig, so-
bald der Versicherungsnehmer zu deren Zahlung verpflich-
tet ist oder diese Verpflichtung bereits erfüllt hat.

7. Die Leistungspflicht des Versicherers ist begrenzt wie folgt:
7.1 Die Höchstgrenze der vom Versicherer in einem Versiche-

rungsfall für den Versicherungsnehmer und die mitversi-
cherten Personen zu erbringenden Leistungen bildet die im 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles laut Vertrag gültige Versi-
cherungssumme.

7.2 Bei mehreren Versicherungsfällen, die einen ursächlich und 
zeitlich zusammenhängenden, einheitlichen Vorgang dar-
stellen, steht die Versicherungssumme nur einmal zur Ver-
fügung. Ihre Höhe bestimmt sich nach dem Zeitpunkt des 
ersten Versicherungsfalles. 

7.3 Genießen mehrere Versicherungsnehmer zur Wahrneh-
mung ihrer rechtlichen Interessen Versicherungsschutz aus 
einem oder mehreren Versicherungsverträgen und sind ihre 
Interessen aufgrund der gleichen oder einer gleichartigen 
Ursache gegen den/dieselben Gegner gerichtet, ist der Ver-
sicherer berechtigt, seine Leistung vorerst 

- auf die außergerichtliche Wahrnehmung durch von ihm 
ausgewählte Rechtsvertreter;

- auf gegebenenfalls notwendige Anschlusserklärungen 
als Privatbeteiligte und auf die Forderungsanmeldung in 
Insolvenzverfahren sowie

- auf notwendige Musterverfahren zu beschränken. Die 
dem Versicherer für die Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Musterverfahren entstehenden Kosten wer-
den nach der Bemessungsgrundlage auf die Versiche-
rungssummen aller betroffenen Versicherungsnehmer 
angerechnet.

Werden vom Versicherer Gemeinschaftsklagen oder sonsti-
ge gemeinschaftliche Formen der gerichtlichen Interes-
senswahrnehmung organisiert oder empfohlen und nimmt 
der Versicherungsnehmer freiwillig daran teil, oder werden 
mehrere Klagen vom Gericht verbunden, übernimmt der 
Versicherer die dem einzelnen Versicherungsnehmer ent-
stehenden Kosten bis zu einem Sublimit von maximal 25 
Prozent der mit dem jeweiligen Versicherungsnehmer ver-
einbarten Versicherungssumme.
Wenn und sobald die Versicherungsnehmer durch diese 
Maßnahmen nicht ausreichend gegen einen Verlust ihrer 
Ansprüche durch drohende Verjährung geschützt sind, 
übernimmt der Versicherer die Kosten für die individuelle, 
gerichtliche Geltendmachung von Ansprüchen zur Hem-
mung oder Unterbrechung der Verjährung bis zu einem 
Sublimit von maximal 25 Prozent der mit dem jeweiligen 
Verssicherungsnehmer vereinbarten Versicherungssumme.
Ist nach Klärung der für alle betroffenen Versicherungs-
nehmer maßgeblichen Vorfragen noch die gerichtliche Gel-
tendmachung individueller Ansprüche notwendig, besteht 
dafür Versicherungsschutz in vollem Umfang.
Insgesamt steht die Versicherungssumme für alle Formen 
der Interessenwahrnehmung nur einmal zur Verfügung.
Sofern der Versicherungsschutz die Vertretung in Verfahren
vor Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten bzw. 
vor dem Verfassungs- oder Verwaltungsgerichtshof umfasst, 
können diese Bestimmungen sinngemäß angewandt wer-
den.

7.4 Bei einem Vergleich trägt der Versicherer die Kosten nur in 
dem Umfang, der dem Verhältnis des Obsiegens zum Un-
terliegen entspricht. Dies gilt nicht in Mediationsverfahren.
Nach Vorliegen eines Exekutionstitels (z.B. Urteil) trägt der 
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Versicherer Kosten der Rechtsverwirklichung für höchstens 
fünf Exekutionsversuche einschließlich der Anmeldung der 
Forderung in einem Insolvenzverfahren, insgesamt be-
grenzt mit 5 Prozent der Versicherungssumme. Bei einem 
Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners vor 
dem Vorliegen eines rechtskräftigen Titels übernimmt der 
Versicherer neben den Kosten der Anmeldung der Forde-
rung ausschließlich die Kosten des durch eine Bestreitung 
notwendigen Zivilverfahrens.

7.5 Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz für 
die Geltendmachung oder die Abwehr von Ansprüchen, für 
die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der 
Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis der Streitwerte 
(Bemessungsgrundlagen) zueinander.
Werden bei der Wahrnehmung der rechtlichen Interessen 
vom Gegner Forderungen aufrechnungsweise geltend ge-
macht, für deren Abwehr kein Versicherungsschutz besteht, 
trägt der Versicherer nur die Kosten die der Versicherungs-
nehmer zu tragen hätte, wenn nur seine Aktivforderung 
Gegenstand der Interessenswahrnehmung gewesen wäre.
Bei einem Vergleich gilt Pkt. 7.4 bezogen auf die unter Ver-
sicherungsschutz stehenden Ansprüche.
Sind mehrere Delikte Gegenstand eines Strafverfahrens, für 
die teils Versicherungsschutz besteht, teils nicht, trägt der 
Versicherer die Kosten anteilig im Verhältnis der Bemes-
sungsgrundlagen für die Honorierung anwaltlicher Leistun-
gen zueinander.

7.6 Erfolgt die Wahrnehmung rechtlicher Interessen durch ver-
sicherte und nicht versicherte Personen in einem Verfahren 
oder in verbundenen Verfahren, so trägt der Versicherer die 
Kosten anteilig.

8. Ist vertraglich ein Selbstbehalt vereinbart, so trägt der Versicherer 
nur die den Selbstbehalt übersteigenden Kosten.

Artikel 7
Was ist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen? 
1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, besteht kein Versicherungs-

schutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
1.1 in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 

Kriegsereignissen, inneren Unruhen, Gewalttätigkeiten an-
lässlich einer öffentlichen Ansammlung oder Kundgebung;

1.2 in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
Ereignissen, die in außergewöhnlichem Umfang Personen-
oder Sachschäden bewirken (Katastrophen im Sinne der Ka-
tastrophenhilfegesetze) sowie mit Ereignissen, die auf all-
mähliche Einwirkung zurückzuführen sind; letzteres gilt 
nicht für Personenschäden, die auf allmähliche Einwirkung 
zurückzuführen sind;

1.3 in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
nuklearen Ereignissen oder Ereignissen, die genetische 
Schäden zur Folge haben, soweit diese nicht auf eine medi-
zinische Behandlung zurückzuführen sind;

1.4 in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
hoheitsrechtlichen Anordnungen, die aufgrund einer Aus-
nahmesituation an eine Personenmehrheit gerichtet sind;

1.5 aus dem Bereich des Immaterialgüterrechtes und in ursäch-
lichem Zusammenhang mit Verträgen, die Immaterialgüter-
rechte zum Gegenstand haben;

1.6 aus dem Bereich des Kartell- oder sonstigen Wettbewerbs-
rechtes;

1.7 aus dem Bereich des Gesellschafts-, Genossenschafts- und 
Vereinsrechtes, des Rechtes der Stillen Gesellschaften sowie 
des Rechtes der Kirchen und Religionsgemeinschaften;

1.8 aus Anstellungsverträgen gesetzlicher Vertreter juristischer 
Personen sowie aus dem Bereich des Handelsvertreterrech-
tes;

1.9 aus dem Bereich des Steuer-, Zoll- und sonstigen Abgaben 
rechtes;

1.10 aus dem Bereich des Disziplinarrechtes;
1.11 in ursächlichem Zusammenhang mit

- der Errichtung von Gebäuden oder Gebäudeteilen, die 
sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 
befinden oder von ihm erworben werden;

- der baubehördlich bewilligungspflichtigen Veränderung 
von Gebäuden, Gebäudeteilen oder Grundstücken, die 
sich im Eigentum oder Besitz des Versicherungsnehmers 
befinden oder von ihm erworben werden;

- der Planung derartiger Maßnahmen und
- der Finanzierung des Bauvorhabens einschließlich des 

Grundstückerwerbes.

Dieser Ausschluss gilt nicht für die Geltendmachung von 
Personenschäden sowie im Straf-Rechtsschutz.

1.12 in ursächlichem Zusammenhang mit 
- Unternehmenspachtverträgen;
- Spiel- oder Wettverträgen, Gewinnzusagen oder diesen 

vergleichbaren Mitteilungen;
- Timesharing und Teilnutzungsverträgen;
- Vorkaufsrechten, Wiederkaufsrechten und Vorverträgen 

zu Verträgen über unbewegliche Sachen.
1.13 aus Rechtsschutz-Versicherungsverträgen;
1.14 in ursächlichem Zusammenhang mit der Veranlagung von 

Vermögensgegenständen und Geld (auch in betriebliche 
Vorsorgekassen und Pensionskassen) und der damit zu-
sammenhängenden Beratung, Vermittlung und Verwal-
tung. Dieser Ausschluss gilt nicht für Kapitalanlagen 
- auf Tages- oder Festgeldkonten;
- in Form von Spareinlagen gemäß § 31 Abs. 1 Bankwe-

sengesetz (siehe Anhang);
- in Form von klassischen Lebensversicherungen, wenn die 

Versicherungsleistung ausschließlich als fester Geldbetrag 
in einer bestimmten Währung vereinbart ist. Alle anderen 
Formen von Lebensversicherungen bleiben vom Versi-
cherungsschutz ausgeschlossen.

2. Vom Versicherungsschutz sind ferner ausgeschlossen
2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen mehrerer Versiche-

rungsnehmer desselben Rechtsschutz-
Versicherungsvertrages untereinander, mitversicherter Per-
sonen untereinander und mitversicherter Personen gegen 
den Versicherungsnehmer; 

2.2 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen zwischen Partnern 
nichtehelicher Lebensgemeinschaften (verschieden- oder 
gleichgeschlechtlich), auch dann, wenn die häusliche Ge-
meinschaft aufgehoben ist, sofern die Interessenswahrneh-
mung in ursächlichem Zusammenhang mit der Lebensge-
meinschaft bzw. deren Auflösung steht;

2.3 Auseinandersetzungen aus Verträgen, mit denen durch 
Wechselbegebung, Vergleich, Anerkenntnis oder ähnliche 
Vereinbarungen eine neue Rechtsgrundlage geschaffen 
wurde, es sei denn, ohne die neue Rechtsgrundlage wäre 
Versicherungsschutz gegeben;

2.4 die Geltendmachung von Forderungen, die an den Versi-
cherungsnehmer abgetreten wurden, und die Abwehr von 
Haftungen aus Verbindlichkeiten anderer Personen, die der 
Versicherungsnehmer übernommen hat, wenn die Abtre-
tung oder Haftungsübernahme erfolgte, nachdem der Ver-
sicherungsfall eingetreten ist, oder nachdem vom Versiche-
rungsnehmer, Gegner oder einem Dritten eine den Versi-
cherungsfall auslösende Rechtshandlung oder Willenserklä-
rung vorgenommen wurde;

2.5 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in ursächlichem 
Zusammenhang mit einem über das Vermögen des Versi-
cherungsnehmers beantragten Insolvenzverfahrens;

2.6 Versicherungsfälle, die der Versicherungsnehmer vorsätzlich 
und rechtswidrig herbeigeführt hat sowie solche, die im Zu-
sammenhang mit der Begehung eines Verbrechens durch 
den Versicherungsnehmer eintreten.

3. Neben diesen allgemeinen Ausschlüssen sind in den Besonderen 
Bestimmungen spezielle Ausschlussregelungen enthalten (Artikel 
17 bis 20, 23 bis 28, 30, 31 und 32).

Artikel 8
Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung 
seines Deckungsanspruches zu beachten? (Obliegenheiten)
1. Verlangt der Versicherungsnehmer Versicherungsschutz, ist er 

verpflichtet,
1.1 den Versicherer unverzüglich, vollständig und wahrheits-

gemäß über die jeweilige Sachlage aufzuklären und ihm al-
le erforderlichen Unterlagen auf Verlangen vorzulegen;

1.2 dem Versicherer die Beauftragung des Rechtsvertreters (Ar-
tikel 10) zu überlassen, dem Rechtsvertreter Vollmacht zu 
erteilen, ihn vollständig und wahrheitsgemäß über die je-
weilige Sachlage zu unterrichten und ihm auf Verlangen al-
le erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen;

1.3 Kostenvorschreibungen, die ihm zugehen, vor ihrer Beglei-
chung unverzüglich dem Versicherer zur Prüfung zu über-
mitteln;

1.4 alles zu vermeiden, was die Kosten unnötig erhöht oder die 
Kostenerstattung durch Dritte ganz oder teilweise verhin-
dert; sowie alles zu unternehmen, was einen gänzlichen 
oder teilweisen Kostenersatz durch Dritte ermöglicht;
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1.5 bei der Geltendmachung oder Abwehr von zivilrechtlichen 
Ansprüchen außerdem
1.5.1 dem Versicherer vorerst die Möglichkeit einzuräu-

men, Ansprüche selbst innerhalb angemessener Frist 
außergerichtlich durchzusetzen oder abzuwehren;

1.5.2 vor der gerichtlichen Geltendmachung oder Abwehr 
von Ansprüchen und vor der Anfechtung einer ge-
richtlichen Entscheidung die Stellungnahme des 
Versicherers, insbesondere zur Aussicht auf Erfolg, 
einzuholen; der Abschluss von Vergleichen ist mit 
dem Versicherer abzustimmen;

1.5.3 soweit seine Interessen nicht unbillig, insbesondere 
durch drohende Verjährung beeinträchtigt werden, 
vor der gerichtlichen Geltendmachung von Ansprü-
chen die Rechtskraft eines Strafverfahrens oder eines 
anderen Verfahrens, insbesondere eines Musterver-
fahrens, abzuwarten, das tatsächliche oder rechtli-
che Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit 
haben kann, oder vorerst nur einen Teil der Ansprü-
che geltend zu machen und die Geltendmachung 
der verbleibenden Ansprüche bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über den Teilanspruch zurückzustel-
len.

2. Neben diesen allgemeinen Obliegenheiten sind im Artikel 6 Pkt. 
2 und in den Artikeln 13, 17, 18, 19 und 29 spezielle Obliegen-
heiten geregelt.

3. Für den Fall, dass der Versicherungsnehmer eine dieser allgemei-
nen Obliegenheiten verletzt, wird Leistungsfreiheit vereinbart. 
Die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit 
sind gesetzlich geregelt (siehe § 6 Abs. 3 VersVG im Anhang).

Artikel 9
Wann und wie hat der Versicherer zum Deckungsanspruch des  
Versicherungsnehmers Stellung zu nehmen?
Was hat bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Versi-
cherer und dem Versicherungsnehmer über die Art der Vor-
gangsweise oder die Erfolgsaussichten zu geschehen? 
(Schiedsgutachterverfahren)
1. Der Versicherer hat binnen zwei Wochen nach Geltendmachung 

des Deckungsanspruches durch den Versicherungsnehmer und 
Erhalt der zur Prüfung dieses Anspruches notwendigen Unterla-
gen und Informationen dem Versicherungsnehmer gegenüber in 
geschriebener Form den Versicherungsschutz grundsätzlich zu 
bestätigen oder begründet abzulehnen. 
Der Versicherer ist innerhalb der im Absatz 1 genannten Frist be-
rechtigt, diese durch einseitige Erklärung um weitere zwei Wo-
chen zu verlängern.

2. Davon unabhängig hat der Versicherer das Recht, jederzeit Erhe-
bungen über den mutmaßlichen Erfolg der Rechtsverfolgung o-
der Rechtsverteidigung anzustellen. Kommt er nach Prüfung des 
Sachverhaltes unter Berücksichtigung der Rechts- und Beweislage 
zum Ergebnis,
2.1 dass hinreichende Aussicht besteht, in einem Verfahren im 

angestrebten Umfang zu obsiegen, hat er sich zur Über-
nahme aller Kosten nach Maßgabe des Artikel 6 (Versiche-
rungsleistungen) bereit zu erklären;

2.2 dass diese Aussicht auf Erfolg nicht hinreichend, d. h. ein 
Unterliegen in einem Verfahren wahrscheinlicher ist als ein 
Obsiegen, ist er berechtigt, die Übernahme der an die Ge-
genseite zu zahlenden Kosten abzulehnen;

2.3 dass erfahrungsgemäß keine Aussicht auf Erfolg besteht, 
hat er das Recht, die Kostenübernahme zur Gänze abzu-
lehnen.

3. Für den Fall von Meinungsverschiedenheiten zwischen dem 
Versicherer und dem Versicherungsnehmer über die Erfolgsaus-
sichten der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung oder das 
Vorgehen zur Beilegung des Streitfalles, für den Deckung begehrt 
wird, kann der Versicherungsnehmer seinen Anspruch auf Versi-
cherungsschutz durch Beantragung eines Schiedsgutachterver-
fahrens oder ohne Durchführung eines Schiedsgutachterverfah-
rens gemäß § 12 VersVG gerichtlich geltend machen.

4. Die gänzliche oder teilweise Ablehnung der Kostenübernahme 
wegen nicht hinreichender oder fehlender Aussicht auf Erfolg 
oder sonstiger Meinungsverschiedenheiten im Sinne des Pkt. 3. 
ist dem Versicherungsnehmer unter Bekanntgabe der Gründe 
und unter Hinweis auf die Möglichkeit eines Schiedsgutachterver-
fahrens gemäß Pkt. 5 in geschriebener Form mitzuteilen.
Die bis zu diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Kosten sind vom Ver-
sicherer zu tragen, sofern die sonstigen Voraussetzungen des Ver-
sicherungsschutzes vorliegen.

Unterlässt der Versicherer den Hinweis gemäß Abs. 1, gilt der 
Versicherungsschutz für die begehrte Maßnahme als anerkannt.

5. Verlangt der Versicherungsnehmer die Durchführung eines 
Schiedsgutachterverfahrens, so muss er innerhalb von 4 Wochen
nach Erhalt der (Teil-) Ablehnung des Versicherers unter gleich-
zeitiger Benennung eines Rechtsanwaltes die Einleitung des 
Schiedsgutachterverfahrens in geschriebener Form beantragen.
Der Versicherer hat nach Einlangen des Antrages innerhalb von 
14 Tagen seinerseits einen Rechtsanwalt in geschriebener Form
namhaft zu machen und diesen mit der Einleitung des 
Schiedsgutachterverfahrens zu beauftragen. Kommen die beiden 
Rechtsanwälte zu einer einheitlichen Meinung, so sind Versiche-
rer und Versicherungsnehmer an diese Entscheidung gebunden. 
Weicht diese Entscheidung jedoch von der wirklichen Sachlage 
erheblich ab, können Versicherungsnehmer oder Versicherer ge-
mäß § 64 Abs. 2 VersVG diese Entscheidung gerichtlich anfech-
ten. Treffen die beauftragten Rechtsanwälte innerhalb von vier 
Wochen keine oder keine übereinstimmende Entscheidung, kann 
der Versicherungsnehmer seinen Anspruch auf Versicherungs-
schutz gerichtlich geltend machen.

6. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens sind im Verhältnis des 
Obsiegens zum Unterliegen in diesem Verfahren vom Versicherer 
bzw. Versicherungsnehmer zu tragen, wobei die Kostentra-
gungspflicht des Versicherungsnehmers mit der Höhe seiner ei-
genen Anwaltskosten begrenzt ist.
Kommt es zu keiner Einigung, trägt jede Seite die Kosten ihres 
Rechtsanwaltes. Diese Kosten teilen das Schicksal der Kosten ei-
nes allfälligen Deckungsprozesses.

Artikel 10
Wer wählt den Rechtsvertreter aus, durch wen und wann wird 
dieser beauftragt und was hat bei Vorliegen einer Interessenkol-
lision zu geschehen?
1. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, zu seiner Vertretung vor 

Gerichten, Verwaltungsgerichten oder Verwaltungsbehörden ei-
ne zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person 
(Rechtsanwalt, Notar etc.) frei zu wählen. Der Versicherer ist ver-
pflichtet, den Versicherungsnehmer auf sein Wahlrecht hinzuwei-
sen, sobald dieser Versicherungsschutz für die Einleitung eines 
Verfahrens vor einem Gericht, einem Verwaltungsgericht oder ei-
ner Verwaltungsbehörde verlangt.

2. Darüber hinaus kann der Versicherungsnehmer zur sonstigen 
Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen einen Rechtsanwalt 
frei wählen, wenn beim Versicherer eine Interessenkollision ent-
standen ist.
Eine Interessenkollision liegt vor,
- wenn der Versicherungsnehmer aufgrund desselben Ereignis-

ses Ansprüche aus verschiedenen Versicherungsverträgen bei 
demselben Versicherer geltend macht und das Rechtsschutz-
Interesse des Versicherungsnehmers im Gegensatz zum wirt-
schaftlichen Interesse des Versicherers in einem anderen Versi-
cherungszweig steht, oder

- wenn in einer Zivilsache ein Gegner auftritt, dem der Versiche-
rer aufgrund eines anderen Versicherungsvertrages für dassel-
be Ereignis den Versicherungsschutz bestätigt hat.

Tritt eine Interessenkollision ein, hat der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer von diesem Sachverhalt unverzüglich Mittei-
lung zu machen und ihn auf sein Wahlrecht hinzuweisen.

3. Der Versicherer ist berechtigt, einen Rechtsvertreter auszuwählen:
3.1 wenn die versicherte außergerichtliche Wahrnehmung 

rechtlicher Interessen nicht nur durch den Versicherer selbst 
vorgenommen wird;

3.2 in Fällen des Beratungs-Rechtsschutzes;
3.3 wenn innerhalb von einem Monat vom Versicherungsneh-

mer kein Rechtsvertreter namhaft gemacht wird, nachdem 
ihn der Versicherer auf sein Wahlrecht und die Folgen des 
Fristablaufes hingewiesen hat;

4. Der Versicherer ist verpflichtet, einen Rechtsvertreter auszuwäh-
len, wenn der Versicherungsnehmer bei der Geltendmachung 
seines Deckungsanspruches keinen Rechtsvertreter namhaft 
macht und die sofortige Beauftragung eines Rechtsvertreters zur 
Wahrung der rechtlichen Interessen erforderlich ist.

5. Die Beauftragung des Rechtsvertreters erfolgt durch den Versi-
cherer im Namen und im Auftrag des Versicherungsnehmers
5.1 im Strafverfahren, Verfahren wegen Entziehung der Lenker-

berechtigung, bei Inanspruchnahme des Beratungs-
Rechtsschutzes und bei Vorliegen einer Interessenkollision 
sofort,

5.2 in allen anderen Fällen nach Scheitern seiner außergericht-
lichen Bemühungen (Artikel 8 Pkt. 1.5).



R 917 - Seite 6 von 17

6. Der Rechtsvertreter trägt dem Versicherungsnehmer gegenüber 
unmittelbar die Verantwortung für die Durchführung seines Auf-
trages. Eine diesbezügliche Haftung des Versicherers besteht 
nicht.

7. In Mediationsfällen kann der Versicherungsnehmer den Mediator 
aus einem mehrere Personen umfassenden Vorschlag des Versi-
cherers auswählen. Die Regeln von Pkt. 5 und 6 gelten analog.

Artikel 11
Wann können Versicherungsansprüche abgetreten oder ver-
pfändet werden und wann gehen Ansprüche auf den Versiche-
rer über?
1. Versicherungsansprüche können erst abgetreten oder verpfändet 

werden, wenn sie dem Grunde und der Höhe nach endgültig 
festgestellt sind.

2. Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Erstattung von Beträ-
gen, die der Versicherer für ihn geleistet hat, gehen mit ihrer Ent-
stehung auf den Versicherer über. Bereits an den Versicherungs-
nehmer zurückgezahlte Beträge sind dem Versicherer zu erstat-
ten. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer 
bei der Geltendmachung dieser Ansprüche zu unterstützen und 
ihm auf Verlangen eine Abtretungsurkunde auszustellen.

Artikel 12
Was gilt als Versicherungsperiode, wann ist die Prämie zu be-
zahlen und wann beginnt der Versicherungsschutz?
1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag 

nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines 
Jahres ab Versicherungsbeginn, und zwar auch dann, wenn die 
Jahresprämie vertragsgemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist.

2. Die erste oder einmalige Prämie, einschließlich Gebühren und 
Versicherungssteuer, ist vom Versicherungsnehmer gegen Über-
mittlung der Polizze sofort nach Abschluss des Versicherungsver-
trages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten Antragsan-
nahmeerklärung) und Aufforderung zur Prämienzahlung zu zah-
len.

3. Die Folgeprämien einschließlich Gebühren und Versicherungs-
steuer sind zur vereinbarten, in der Polizze angeführten Hauptfäl-
ligkeit, bei vereinbarter Teilzahlung zu den jeweils vereinbarten 
Fälligkeitsterminen zu entrichten.
Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers füh-
ren. Die Voraussetzungen und Begrenzungen der Leistungsfrei-
heit sind gesetzlich geregelt (siehe §§ 39 und 39a VersVG im An-
hang).

4. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versiche-
rungsbeginn, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass der Ver-
sicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie einschließlich 
Gebühren und Versicherungssteuer rechtzeitig, das heißt inner-
halb von 14 Tagen, zahlt. 
Zahlungsverzug kann zur Leistungsfreiheit des Versicherers füh-
ren, und ihn zum Rücktritt vom Vertrag berechtigen. Die Voraus-
setzungen und Begrenzungen der Leistungsfreiheit und der Be-
rechtigung zum Rücktritt vom Vertrag sind gesetzlich geregelt
(siehe §§ 38 und 39a VersVG im Anhang).
Wenn in den Besonderen Bestimmungen Wartefristen vorgese-
hen sind (Artikel 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31 und 32), be-
ginnt der Versicherungsschutz erst nach Ablauf dieser Wartefris-
ten.

Artikel 13
Was gilt bei Vergrößerung oder Verminderung des versicherten 
Risikos?
1. Die Versicherung erstreckt sich auch auf Erhöhungen und Erwei-

terungen des versicherten Risikos. Der Versicherungsnehmer ist 
jedoch verpflichtet, einen nach Abschluss des Versicherungsver-
trages eingetretenen, für die Übernahme der Gefahr erheblichen 
Umstand dem Versicherer längstens innerhalb eines Monates an-
zuzeigen.

2. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr 
erheblicher Umstand ein, der nach dem Tarif eine höhere als die 
vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann der Versicherer die erhöhte 
Prämie vom Eintritt dieses Umstandes an verlangen.
Unrichtige oder unterbliebene Angaben zum Nachteil des Versi-
cherers berechtigen diesen, die Leistungen nur insoweit zu er-
bringen, als es dem Verhältnis der vereinbarten Prämie zu der 
Prämie entspricht, die bei richtigen und vollständigen Angaben 
hätte gezahlt werden müssen. Diese Kürzung der Leistungen tritt 
nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass die Un-
richtigkeit oder das Unterbleiben der Angaben nicht auf seinem 
Verschulden beruht (siehe § 6 Abs. 1a VersVG im Anhang).

3. Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb des 

Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen eine höhere 
Prämie nicht übernommen, kann der Versicherer innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an, in welchem er von dem für die 
höhere Gefahr erheblichen Umstand Kenntnis erlangt hat, den 
Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
einem Monat kündigen. Bei unrichtigen oder unterbliebenen 
Angaben zum Nachteil des Versicherers ist dieser von der Ver-
pflichtung zur Leistung frei, außer der Versicherungsnehmer be-
weist, dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben der Angaben 
nicht auf seinem Verschulden beruht (siehe § 6 Abs. 1 VersVG im 
Anhang).

4. Tritt nach Vertragsabschluss ein für die Übernahme der Gefahr 
erheblicher Umstand ein, der nach dem Tarif eine geringere als 
die vereinbarte Prämie rechtfertigt, kann der Versicherungsneh-
mer verlangen, dass die Prämie vom Eintritt dieses Umstandes an 
herabgesetzt wird. Zeigt der Versicherungsnehmer diesen Um-
stand dem Versicherer später als einen Monat nach dessen Ein-
tritt an, wird die Prämie vom Eingang der Anzeige an herabge-
setzt.

5. Wird eine erhebliche Erhöhung des versicherten Risikos durch
Änderung oder Neuschaffung von Rechtsnormen oder durch ei-
ne Änderung der Judikatur der Höchstgerichte bewirkt, so kann 
der Versicherer innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten der 
Rechtsnormen oder Veröffentlichung der geänderten Judikatur in 
geschriebener Form
5.1 dem Versicherungsnehmer eine Änderung des Versiche-

rungsvertrages anbieten, oder
5.2 den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von 

einem Monat kündigen.
Das Anbot zur Änderung des Versicherungsvertrages gilt als an-
genommen, wenn es nicht innerhalb eines Monates nach seinem 
Empfang in geschriebener Form abgelehnt wird.
Bei Ablehnung des Anbotes gilt der Versicherungsvertrag als vom 
Versicherer gekündigt. In diesem Fall endet der Versicherungsver-
trag einen Monat nach Empfang der Ablehnung.
Im Anbot zur Vertragsänderung hat der Versicherer auf diese 
Rechtsfolgen ausdrücklich hinzuweisen.
Für die Prämienberechnung ist Artikel 15 Pkt. 3.2 sinngemäß an-
zuwenden.

Artikel 14
Wann verändern sich Prämie und Versicherungssumme? 
(Wertanpassung)

Im Versicherungsvertrag kann die Wertanpassung von Prämie 
und Versicherungssumme vereinbart werden.
Der Versicherungsnehmer kann eine im Versicherungsvertrag 
vereinbarte Wertanpassung kündigen.

Artikel 15
Unter welchen Voraussetzungen verlängert sich der Versiche-
rungsvertrag oder endet er vorzeitig?

1. Vertragsdauer
Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens ein Jahr, ver-
längert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn er nicht recht-
zeitig gekündigt wird. Versicherungsverträge, deren Abschluss 
zum Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers ge-
hört (Unternehmerverträge), sind spätestens drei Monate, andere 
Verträge (Verbraucherverträge) spätestens ein Monat vor Ablauf 
zu kündigen. Für die Erklärung der Ablaufkündigung steht die 
gesamte Vertragslaufzeit unter Beachtung der zuvor bestimmten
Frist von einem Monat bzw. von drei Monaten zur Verfügung. Zu 
Verbraucherverträgen ist vereinbart, dass der Versicherer den 
Versicherungsnehmer auf die Rechtsfolge der Vertragsverlänge-
rung bei unterlassener Kündigung frühestens vier Monate, spä-
testens aber drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit be-
sonders hinweisen wird. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer 
weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne Kündigung.

2. Weist der Versicherungsnehmer nach, dass ein versichertes Risiko 
vor Ende der Vertragszeit weggefallen ist, wird auf seinen Antrag 
der Vertrag hinsichtlich dieses Risikos vorzeitig beendet.
Fällt eines von mehreren versicherten Risiken weg, so bleibt der 
Vertrag in entsprechend eingeschränktem Umfang bestehen.
Dem Versicherer gebührt die Prämie, die er hätte einheben kön-
nen, wenn die Versicherung von vornherein nur bis zu diesem 
Zeitpunkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer 
Kenntnis vom Risikowegfall erlangt.

3. Im Zusammenhang mit dem Eintritt eines Versicherungsfalles 
kann der Versicherungsvertrag unter folgenden Voraussetzungen 
gekündigt werden:
3.1 Der Versicherungsnehmer kann - ausgenommen in Fällen 

des Beratungs-Rechtsschutzes (Artikel 22) - kündigen, wenn 



R 917 - Seite 7 von 17

der Versicherer
- den Versicherungsschutz bestätigt oder eine Leistung er-

bracht hat;
- den Versicherungsschutz abgelehnt hat.
Die Kündigung ist innerhalb eines Monats vorzunehmen
- nach Bestätigung des Versicherungsschutzes;
- nach Erbringung einer Versicherungsleistung;
- nach Zugang der Ablehnung des Versicherungsschutzes.
Die Kündigung kann mit sofortiger Wirkung oder zum Ende 
der laufenden Versicherungsperiode erfolgen. Dem Versi-
cherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungszeit 
entfallende anteilige Prämie.

3.2 Der Versicherer kann kündigen, wenn
- er den Versicherungsschutz bestätigt oder eine Leistung 

erbracht hat;
- er den Versicherungsschutz begründet abgelehnt hat;
- der Versicherungsnehmer einen Anspruch arglistig oder 

mutwillig erhoben hat;
- der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätz-

lich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.
Die Kündigung ist innerhalb eines Monates vorzunehmen
- nach Bestätigung des Versicherungsschutzes;
- nach Erbringung einer Versicherungsleistung;
- nach Ablehnung des Versicherungsschutzes;
- nach Kenntnis der Arglistigkeit, der Mutwilligkeit, des 

Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit der Anspruchs-
erhebung.

Die Kündigung kann grundsätzlich nur unter Einhaltung ei-
ner einmonatigen Kündigungsfrist erfolgen. Falls der Versi-
cherungsnehmer einen Anspruch arglistig erhoben hat, 
kann der Versicherer mit sofortiger Wirkung kündigen. Dem 
Versicherer gebührt die auf die abgelaufene Versicherungs-
zeit entfallende anteilige Prämie.

4. Erlangt der Versicherer Kenntnis von der Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens über das Vermögen des Versicherungsnehmers, 
kann er den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monates ab 
Kenntnis mit einer Frist von einem Monat kündigen.

Artikel 16
Form der Erklärungen und Anschriftswechsel
Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers 
an den Versicherer ist die geschriebene Form erforderlich, sofern 
nicht die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung 
vereinbart wurde. Jedoch ist die Erklärung des Rücktritts an keine 
bestimmte Form gebunden, wenn der Versicherungsnehmer Ver-
braucher ist. Die Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklä-
rung fristgerecht abgesendet wird. Der geschriebenen Form wird 
durch Zugang eines Textes in Schriftzeichen entsprochen, aus dem 
die Person des Erklärenden hervorgeht. Schriftform bedeutet, dass 
dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mit eigenhän-
diger Unterschrift des Erklärenden zugehen muss. Die qualifizierte 
elektronische Signatur ist der eigenhändigen Unterschrift nicht 
gleichgestellt.
Der Versicherungsnehmer hat einen Wechsel seiner Anschrift dem 
Versicherer bekanntzugeben. Eine rechtlich bedeutsame Erklärung 
gilt auch dann als zugegangen, wenn der Versicherungsnehmer 
seiner Verpflichtung zur Bekanntgabe des Anschriftwechsels nicht 
nachkommt und der Versicherer die Erklärung an die zuletzt be-
kanntgegebene Anschrift des Versicherungsnehmers sendet.

Besondere Bestimmungen

Artikel 17
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahr-
zeuge (Fahrzeug-Rechtsschutz) je nach Vereinbarung mit oder 
ohne Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung
1.1 der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5 

Pkt. 1), für alle nicht betrieblich genutzten Motorfahrzeuge 
zu Lande und zu Wasser sowie Anhänger, oder

1.2 der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5 
Pkt. 1) für alle privat genutzten sowie der Versicherungs-
nehmer für alle betrieblich genutzten Landkraftfahrzeuge 
sowie Anhänger, oder

1.3 der Versicherungsnehmer für ein oder mehrere in der Poliz-
ze bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in 
der Luft sowie Anhänger, 

die im Eigentum einer versicherten Person stehen, von ihr gehal-
ten werden, auf sie zugelassen oder von ihr geleast sind.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich in allen drei Varianten 
auch auf den berechtigten Lenker und die berechtigten Insassen 
dieser Fahrzeuge.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen Personen-, Sach-
oder Vermögensschadens, soweit diese aus der bestim-
mungsgemäßen Verwendung des versicherten Fahrzeuges 
entstehen. Soweit es sich um nicht betrieblich genutzte 
versicherte Fahrzeuge handelt, ist auch die Geltendma-
chung dinglicher Herausgabeansprüche betreffend dieser 
Fahrzeuge samt Zubehör versichert.
2.1.1 Kein Versicherungsschutz besteht für die Geltend-

machung von Ansprüchen aus schuldrechtlichen 
Verträgen sowie die Geltendmachung von Ansprü-
chen wegen reiner Vermögensschäden, die aus der 
Verletzung vertraglicher Pflichten entstehen und 
über das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus 
der Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen 
(versicherbar in Pkt. 2.4).

2.1.2 Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
für geschäftlich befördertes Gut ist mitversichert.

2.2 Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten sowie 
vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten we-
gen eines Verkehrsunfalls oder der Übertretung von Ver-
kehrsvorschriften. Ergreift die Staatsanwaltschaft Diversi-
onsmaßnahmen, umfasst der Versicherungsschutz die not-
wendigen Kosten der Verteidigungshandlungen und die 
Verfahrenskosten. Im Ermittlungsverfahren wegen gericht-
lich strafbarer Delikte übernimmt der Versicherer die not-
wendigen Kosten der Verteidigungshandlungen und die 
Verfahrenskosten bis maximal 5 Prozent der Versicherungs-
summe.
2.2.1 Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammen-

hang mit der Haltung und bestimmungsgemäßen 
Verwendung des Fahrzeuges geltenden Rechtsnor-
men zu verstehen. Die Verletzung derartiger Vor-
schriften fällt abweichend von Artikel 7 Pkt. 2.6 un-
abhängig von der Verschuldensform unter Versiche-
rungsschutz, wenn sie nicht zum Zwecke der Erzie-
lung eines kommerziellen Vorteiles begangen wur-
de.

2.2.2 In Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden und 
Verwaltungsgerichten besteht Versicherungsschutz 
nur dann, wenn mit Strafverfügung eine Freiheits-
strafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstra-
fe von mehr als 190,- Euro festgesetzt wird. 
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur 
Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht 
Versicherungsschutz nur bei Einstellung des Verfah-
rens vor Erlassung eines Bescheides oder wenn mit 
Bescheid eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheits-
strafe) oder eine Geldstrafe von mehr als 190,- Euro
festgesetzt wird.
Werden in einer Strafverfügung oder in einem Be-
scheid mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versi-
cherungsschutz für das gesamte Verfahren, wenn 
zumindest eine der Geldstrafen mit mehr als 190,-
Euro festgesetzt wird.
Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwen-
dung, wenn neben der Bestrafung zusätzlich eine 
Eintragung (= Vormerkung) im elektronischen Füh-
rerscheinregister verfügt wird.

2.3 Führerschein-Rechtsschutz
für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung oder 
Einschränkung der Lenkerberechtigung im Sinne des Füh-
rerscheingesetzes (FSG), wenn das Verfahren im Zusam-
menhang mit einem Verkehrsunfall oder einer Übertretung 
von Verkehrsvorschriften eingeleitet wurde.
In diesen Fällen umfasst der Versicherungsschutz auch die 
Vertretung im Verfahren zur Wiederausfolgung des Führer-
scheines.
2.3.1 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Verfah-

ren wegen fehlender geistiger oder körperlicher Eig-
nung eingeleitet worden ist.

2.3.2 Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von Mo-
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torfahrzeugen Gegenstand derartiger Verfahren, gel-
ten diese Bestimmungen sinngemäß.

2.4 Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz
Wenn vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz auch die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen 
Verträgen, die versicherte Fahrzeuge und Anhänger ein-
schließlich Ersatzteile und Zubehör betreffen.
Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtli-
chen Verträgen gilt auch die Geltendmachung und Abwehr 
von Ansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus 
der Verletzung vertraglicher Pflichten entstehen und über 
das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus der Verlet-
zung vorvertraglicher Pflichten entstehen. 
Für die Interessenwahrnehmung aus Verträgen über die An-
schaffung des in den Versicherungsschutz eintretenden Mo-
torfahrzeuges bzw. Anhängers besteht Versicherungs-
schutz, sofern der Rechtsschutz-Versicherungsvertrag (in-
klusive Fahrzeug-Vertrags-Rechtsschutz) gleichzeitig mit der 
Haftpflichtversicherung  für dieses Fahrzeug beim UNIQA-
Konzern abgeschlossen wurde oder der Rechtsschutz-
Versicherungsvertrag auf dieses Fahrzeug (als Folgefahr-
zeug) übergeht. 
Für Verträge über die Veräußerung des aus dem Versiche-
rungsschutz ausscheidenden Motorfahrzeuges bzw. Anhä-
ngers besteht über Artikel 3 Pkt. 1 hinaus Versicherungs-
schutz, sofern der Versicherungsfall innerhalb von 6 Mona-
ten ab Kündigung des Vertrages hinsichtlich dieses Risikos 
eintritt. 
In Verbindung mit Fahrzeug-Rechtsschutz gemäß Pkt. 1.1 
und 1.2 erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus der Anmietung 
von Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen sowie aus der Anschaf-
fung weiterer Fahrzeuge (Anhänger) für die jeweils verein-
barte Nutzung.

2.5 Erweiterte Deckung zu 2.1 bis 2.3
Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Scha-
denersatzansprüchen oder einem Strafverfahren nach ei-
nem Verkehrsunfall sowie im Verfahren wegen Entziehung 
der Lenkerberechtigung umfasst der Versicherungsschutz 
auch die Kosten für Beschwerden an den Verfassungsge-
richtshof sowie für Revisionen und Fristsetzungsanträge an 
den Verwaltungsgerichtshof.

3. Was ist nicht versichert?
Im Fahrzeug-Rechtsschutz besteht – neben den im Artikel 7 ge-
nannten Fällen – kein Versicherungsschutz für die Beteiligung an 
motorsportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Ral-
lyes) und den dazugehörenden Trainingsfahrten.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
4.1 Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der 

Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem 
Versicherer gegenüber zu erfüllen sind und deren Verlet-
zung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des 
Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung gemäß den 
Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Abs. 2 VersVG 
(siehe Anhang) bewirkt, werden im Fahrzeug-Rechtsschutz 
bestimmt,
4.1.1 dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das 

Fahrzeug zu lenken;
4.1.2 dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungs-

falles nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder 
Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand 
befindet.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer und den mitversicherten Personen beste-
hen, soweit diese die Verletzung dieser Obliegenheiten we-
der kannten noch kennen mussten.

4.2 Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Ver-
pflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und 
Begrenzungen des § 6 Abs. 3 VersVG (siehe Anhang) be-
wirkt, gelten im Fahrzeug-Rechtsschutz ferner,
4.2.1 dass der Lenker einer gesetzlichen Verpflichtung 

entspricht, seine Atemluft auf Alkohol untersuchen, 
sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder 
sich Blut abnehmen zu lassen;

4.2.2 dass der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen 
gesetzlichen Verständigungs- oder Hilfeleistungs-
pflichten entspricht.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versi-
cherungsnehmer und den mitversicherten Personen beste-

hen, soweit diese die Verletzung dieser Obliegenheiten we-
der kannten noch kennen mussten.

4.3 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten 
nach Pkt. 4.1.2 und 4.2 besteht nur dann, wenn der ange-
führte Umstand im Spruch oder in der Begründung einer 
im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall ergangenen 
rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes, eines Verwal-
tungsgerichtes oder einer Verwaltungsbehörde festgestellt 
worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind zu-
rückzuzahlen.

5. Wann verlängert sich der Versicherungsvertrag oder wann 
endet er vorzeitig?
5.1 Sind der Versicherungsnehmer und die mitversicherten Per-

sonen gemäß Pkt. 1.1 oder der Versicherungsnehmer ge-
mäß Pkt. 1.2 seit mindestens einem Monat nicht mehr Ei-
gentümer, Halter, Zulassungsbesitzer oder Leasingnehmer 
eines Fahrzeuges, kann der Versicherungsnehmer die Auf-
hebung des Versicherungsvertrages mit sofortiger Wirkung 
verlangen.

5.2 Wird ein nach Pkt. 1.3 versichertes Fahrzeug vorüberge-
hend aus dem Verkehr genommen, so wird dadurch der 
Versicherungsvertrag nicht berührt.
Wird ein nach Pkt. 1.3 versichertes Fahrzeug veräußert oder 
fällt es auf sonstige Weise weg, geht der Versicherungs-
schutz frühestens ab dem Zeitpunkt der behördlichen Ab-
meldung des ursprünglich versicherten Fahrzeuges auf ein 
vorhandenes oder innerhalb von drei Monaten anzuschaf-
fendes Fahrzeug der gleichen Kategorie (Kraftrad, Kraftwa-
gen, Sonderfahrzeug, etc.) über, das an die Stelle des bis-
her versicherten Fahrzeuges tritt (Folgefahrzeug).
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges 
und die Daten des Folgefahrzeuges sind dem Versicherer 
jeweils innerhalb eines Monates anzuzeigen.
Unterlässt der Versicherungsnehmer diese Anzeige, ist der 
Versicherer unter den in § 6 Abs. 1a 2. Satz VersVG (siehe 
Anhang) genannten Voraussetzungen und Begrenzungen, 
von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, für das 
Folgefahrzeug wurde das gleiche amtliche Kennzeichen 
ausgegeben oder es waren im Zeitpunkt des Versicherungs-
falles beim Versicherungsnehmer nicht mehr Fahrzeuge 
vorhanden als bei ein und demselben Versicherer versichert 
waren.
Hat oder erwirbt der Versicherungsnehmer kein Folgefahr-
zeug oder wünscht er keinen Versicherungsschutz für das 
Folgefahrzeug, ist er berechtigt, den Vertrag hinsichtlich 
dieses Risikos mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Die 
Kündigung ist innerhalb von drei Monaten ab dem Zeit-
punkt der behördlichen Abmeldung des versicherten Fahr-
zeuges vorzunehmen.

Artikel 18
Schadenersatz-, Straf- und Führerschein-Rechtsschutz für Fahr-
zeuglenker (Lenker-Rechtsschutz)
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung
1.1 der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5 

Pkt. 1)
1.2 der Versicherungsnehmer 
1.3 die Dienstnehmer im Zusammenhang mit der Tätigkeit für 

den versicherten Betrieb
als Lenker von Fahrzeugen, die nicht im Eigentum einer versi-
cherten Person stehen, nicht auf sie zugelassen sind bzw. nicht 
von ihr gehalten oder geleast werden.
Als Fahrzeug im Sinne dieser Bestimmungen gelten Motorfahr-
zeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhänger.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von eigenen Schadenersatzan-
sprüchen aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen Personen-, 
Sach- oder Vermögensschadens, soweit sie nicht das vom 
Versicherungsnehmer gelenkte Fahrzeug betreffen.
Kein Versicherungsschutz besteht für die Geltendmachung 
von Ansprüchen aus schuldrechtlichen Verträgen sowie die 
Geltendmachung von Ansprüchen wegen reiner Vermö-
gensschäden, die aus der Verletzung vertraglicher Pflichten 
entstehen und über das Erfüllungsinteresse hinausgehen, 
oder aus der Verletzung vorvertraglicher Pflichten entste-
hen.
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2.2 Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten sowie 
vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten we-
gen eines Verkehrsunfalls oder der Übertretung von Ver-
kehrsvorschriften. Ergreift die Staatsanwaltschaft Diversi-
onsmaßnahmen, umfasst der Versicherungsschutz die not-
wendigen Kosten der Verteidigungshandlungen und die 
Verfahrenskosten. Im Ermittlungsverfahren wegen gericht-
lich strafbarer Delikte übernimmt der Versicherer die not-
wendigen Kosten der Verteidigungshandlungen und die 
Verfahrenskosten bis maximal 5 Prozent der Versicherungs-
summe.
2.2.1 Unter Verkehrsvorschriften sind die im Zusammen-

hang mit der bestimmungsgemäßen Verwendung 
des Fahrzeuges geltenden Rechtsnormen zu verste-
hen. Die Verletzung derartiger Vorschriften fällt ab-
weichend von Artikel 7 Pkt. 2.6 unabhängig von der 
Verschuldensform unter Versicherungsschutz, wenn 
sie nicht
zum Zwecke der Erzielung eines kommerziellen Vor-
teils begangen wurde.

2.2.2 In Strafverfahren vor Verwaltungsbehörden und 
Verwaltungsgerichten besteht Versicherungsschutz 
nur dann, wenn mit Strafverfügung eine Freiheits-
strafe (nicht Ersatzfreiheitsstrafe) oder eine Geldstra-
fe von mehr als 190,- Euro festgesetzt wird. 
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur 
Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht 
Versicherungsschutz nur bei Einstellung des Verfah-
rens vor Erlassung eines Bescheides oder wenn mit 
Bescheid eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheits-
strafe) oder eine Geldstrafe von mehr als 190,- Euro
festgesetzt wird.
Werden in einer Strafverfügung oder in einem Be-
scheid mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versi-
cherungsschutz für das gesamte Verfahren, wenn 
zumindest eine der Geldstrafen mit mehr als 190,-
Euro festgesetzt wird.
Vorstehende Bestimmungen finden keine Anwen-
dung, wenn neben der Bestrafung zusätzlich eine 
Eintragung (= Vormerkung) im elektronischen Füh-
rerscheinregister verfügt wird.

2.3 Führerschein-Rechtsschutz
für die Vertretung im Verfahren wegen Entziehung der Len-
kerberechtigung im Sinne des Führerscheingesetzes (FSG), 
wenn das Verfahren im Zusammenhang mit einem Ver-
kehrsunfall oder einer Übertretung von Verkehrsvorschriften 
eingeleitet wurde. In diesen Fällen umfasst der Versiche-
rungsschutz auch die Vertretung im Verfahren zur Wieder-
ausfolgung des Führerscheines.
2.3.1 Kein Versicherungsschutz besteht, wenn das Verfah-

ren wegen fehlender geistiger oder körperlicher Eig-
nung eingeleitet wurde.

2.3.2 Sind sonstige Berechtigungen zum Führen von Mo-
torfahrzeugen Gegenstand derartiger Verfahren, gel-
ten diese Bestimmungen sinngemäß.

2.4 Lenker-Vertrags-Rechtsschutz
Wenn vereinbart, umfasst der Versicherungsschutz auch die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
2.4.1 aus Verträgen über die Anmietung von Selbstfahrer-

Vermietfahrzeugen;
2.4.2 als Bezugsberechtigter aus Insassenunfall-Versicher-

ungsverträgen, die für das geliehene oder angemie-
tete Fahrzeug bestehen. 

2.5 Erweiterte Deckung zu 2.1 bis 2.3
Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Scha-
denersatzansprüchen oder einem Strafverfahren nach ei-
nem Verkehrsunfall sowie im Verfahren wegen Entziehung 
der Lenkerberechtigung umfasst der Versicherungsschutz 
auch die Kosten für Beschwerden an den Verfassungsge-
richtshof sowie für Revisionen und Fristsetzungsanträge an 
den Verwaltungsgerichtshof.

3. Was ist nicht versichert?
Im Lenker-Rechtsschutz besteht – neben den im Artikel 7 ge-
nannten Fällen – kein Versicherungsschutz für die Beteiligung an 
motorsportlichen Wettbewerben (auch Wertungsfahrten und Ral-
lyes) und den dazugehörenden Trainingsfahrten.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
4.1 Als Obliegenheiten, die zum Zweck der Verminderung der

Gefahr oder der Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem 

Versicherer gegenüber zu erfüllen sind und deren Verlet-
zung im Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Freiheit des 
Versicherers von der Verpflichtung zur Leistung gemäß den 
Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Abs. 2 VersVG 
(siehe Anhang) bewirkt, werden im Fahrzeug-Rechtsschutz 
bestimmt,
4.1.1 dass der Lenker die behördliche Befugnis besitzt, das 

Fahrzeug zu lenken;
4.1.2 dass der Lenker sich im Zeitpunkt des Versicherungs-

falles nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder 
Medikamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand 
befindet.

4.2 Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Ver-
pflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und 
Begrenzungen des § 6 Abs. 3 VersVG (siehe Anhang) be-
wirkt, gelten im Fahrzeug-Rechtsschutz ferner, dass 
4.2.1 der Lenker einer gesetzlichen Verpflichtung ent-

spricht, seine Atemluft auf Alkohol untersuchen, sich 
einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder sich 
Blut abnehmen zu lassen;

4.2.2 der Lenker nach einem Verkehrsunfall seinen gesetz-
lichen Verständigungs- oder Hilfeleistungspflichten 
entspricht.

4.3 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheiten 
nach Pkt. 4.1.2 und 4.2 besteht nur dann, wenn der ange-
führte Umstand im Spruch oder in der Begründung einer 
im Zusammenhang mit dem Versicherungsfall ergangenen 
rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes, eines Verwal-
tungsgerichtes oder einer Verwaltungsbehörde festgestellt 
worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind 
zurückzuzahlen.

5. Wann endet der Versicherungsvertrag vorzeitig?
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er voraussichtlich 
dauernd daran gehindert ist, ein Fahrzeug zu lenken oder dass er 
seine Tätigkeit als Berufsfahrer endgültig aufgegeben hat, wird 
über sein schriftliches Verlangen der Vertrag hinsichtlich dieses 
Risikos aufgelöst.

Artikel 19
Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz für den Privat-, Berufs-
und Betriebsbereich
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1 im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5
Pkt. 1) für Versicherungsfälle, die den privaten Lebensbe-
reich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich oder eine 
sonstige Erwerbstätigkeit betreffen;

1.2 im Berufsbereich
der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5 
Pkt. 1) in ihrer Eigenschaft als unselbstständig Erwerbstätige 
für Versicherungsfälle, die mit der Berufsausübung unmit-
telbar zusammenhängen oder auf dem direkten Weg von 
und zur Arbeitsstätte eintreten;

1.3 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und 
alle Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für Versiche-
rungsfälle, die mit dem Betrieb oder der Tätigkeit für den 
Betrieb unmittelbar zusammenhängen oder auf dem direk-
ten Weg von und zur Arbeitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts wegen eines erlittenen Personen-, Sach-
oder Vermögensschadens;

2.2 Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung in Strafverfahren vor Gerichten sowie 
vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten 
2.2.1 wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen oder Un-

terlassungen;
2.2.2 wegen vorsätzlicher strafbarer Handlungen und Un-

terlassungen; es wird rückwirkend Versicherungs-
schutz gegeben, wenn eine rechtskräftige Verurtei-
lung wegen Fahrlässigkeit oder ein rechtskräftiger 
Freispruch erfolgt. Wird das Strafverfahren endgültig 
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eingestellt, besteht rückwirkend Versicherungs-
schutz, wenn die Einstellung nicht aufgrund des 
Rücktrittes von der Verfolgung (Diversion) erfolgt.
Für Handlungen und Unterlassungen, die nur bei 
vorsätzlicher Begehung strafbar sind, besteht aber 
unabhängig vom Ausgang des Strafverfahrens kein 
Versicherungsschutz, wenn
- die Anklage auf gewerbsmäßige Begehung lautet; 
- der Versicherungsnehmer bereits mindestens 

einmal wegen einer auf der gleichen schädlichen 
Neigung im Sinne des § 71 Strafgesetzbuch be-
ruhenden Tat verurteilt worden ist; getilgte Vor-
strafen bleiben dabei außer Betracht;

- sich die Tat gegen einen Angehörigen im Sinne 
des 
§ 72 Strafgesetzbuch gerichtet haben soll;

- ein nach Pkt. 1.3 mitversicherter Arbeitnehmer 
oder ein gesetzlicher Vertreter die Tat zum Nach-
teil des versicherten Unternehmens begangen 
haben soll;

- dem Versicherungsnehmer ein Verbrechen gegen 
Leib und Leben vorgeworfen wird.

2.2.3 Werden dem Versicherungsnehmer fahrlässige straf-
bare Handlungen oder Unterlassungen vorgewor-
fen, übernimmt der Versicherer bei staatsanwaltli-
chen Diversionsmaßnahmen im Sinne der §§ 198 ff. 
StPO die notwendigen Kosten anwaltlicher Bera-
tungs- und Vertretungshandlungen sowie allfällige 
Verfahrenskosten (Pauschalkosten, Kosten eines vom 
Staatsanwalt beigezogenen Sachverständigen oder 
Dolmetschers). 

2.2.4 Im Ermittlungsverfahren wegen gerichtlich strafba-
rer Delikte übernimmt der Versicherer die notwen-
digen Kosten der Verteidigungshandlungen und die 
Verfahrenskosten bis maximal 5 Prozent der Versi-
cherungssumme. Wird das Ermittlungsverfahren 
wegen eines Vorsatzdeliktes geführt, gelten die Best-
immungen des Pkt. 2.2.2 sinngemäß. Im Betriebs-
bereich besteht Versicherungsschutz für das Ermitt-
lungsverfahren nur aufgrund besonderer Vereinba-
rung. 

2.2.5 Im Betriebsbereich besteht Versicherungsschutz in 
Verwaltungsstrafverfahren nur dann, wenn mit 
Strafverfügung eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfrei-
heitsstrafe) oder eine Geldstrafe von mehr als 190,-
Euro festgesetzt wird.
Kommt es ohne Erlassung einer Strafverfügung zur 
Einleitung eines ordentlichen Verfahrens, besteht 
Versicherungsschutz nur bei Einstellung des Verfah-
rens vor Erlassung eines Bescheides oder wenn mit 
Bescheid eine Freiheitsstrafe (nicht Ersatzfreiheits-
strafe) oder eine Geldstrafe von mehr als 190,- Euro 
festgesetzt wird.
Werden in einer Strafverfügung oder in einem Be-
scheid mehrere Geldstrafen verhängt, besteht Versi-
cherungsschutz für das gesamte Verfahren, wenn 
zumindest eine der Geldstrafen mit mehr als 190,-
Euro festgesetzt wird.

3. Was ist nicht versichert?
3.1 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen 

Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz 
nicht
3.1.1 Fälle, welche beim Versicherungsnehmer und den 

mitversicherten Personen in ihrer Eigenschaft als Ei-
gentümer, Halter, Zulassungsbesitzer, Leasingneh-
mer oder Lenker von Motorfahrzeugen zu Lande, zu 
Wasser und in der Luft sowie Anhängern eintreten 
(versicherbar in Artikel 17 und 18);

3.1.2 die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (versicher-
bar in Artikel 20);

3.1.3 die Geltendmachung von Ansprüchen aus schuld-
rechtlichen Verträgen sowie die Geltendmachung 
von Ansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, 
die aus der Verletzung vertraglicher Pflichten ent-
stehen und über das Erfüllungsinteresse hinausge-
hen, oder aus der Verletzung vorvertraglicher Pflich-
ten entstehen (versicherbar in Artikel 23);

3.1.4 im Schadenersatz-Rechtsschutz Fälle, welche beim 
Versicherungsnehmer in seiner Eigenschaft als Ei-

gentümer oder Besitzer von Grundstücken, Gebäu-
den oder Gebäudeteilen entstehen (versicherbar in 
Artikel 24). 

3.2 Im Schadenersatz- und Straf-Rechtsschutz besteht - neben 
den in Artikel 7 genannten Fällen – kein Versicherungs-
schutz
3.2.1 im Privatbereich für Fälle, welche beim Versiche-

rungsnehmer in seiner Eigenschaft als Eigentümer 
oder Pächter von Jagdgebieten, Fischereigewässern, 
Jagd- und Fischereirechten eintreten;

3.2.2 für die Geltendmachung von immateriellen Scha-
denersatzansprüchen aus der Verletzung von Per-
sönlichkeitsrechten, ausgenommen Personenschä-
den und Schäden aus der Verletzung der persönli-
chen Freiheit.

4. Wann entfällt der Versicherungsschutz?
4.1 Als Obliegenheit, die zum Zweck der Vermeidung der Ge-

fahr oder Verhütung einer Erhöhung der Gefahr dem Versi-
cherer gegenüber zu erfüllen ist und deren Verletzung im
Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Leistungsfreiheit des 
Versicherers unter den Voraussetzungen und Begrenzungen 
des § 6 Abs. 2 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, gilt, dass der 
Versicherungsnehmer sich im Zeitpunkt des Versicherungs-
falles nicht in einem durch Alkohol, Suchtgift oder Medi-
kamentenmissbrauch beeinträchtigten Zustand befindet.

4.2 Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versi-
cherungsfalles die Freiheit des Versicherer von der Ver-
pflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und 
Begrenzungen des § 6 Abs. 3 VersVG (siehe Anhang) be-
wirkt, gilt, dass der Versicherungsnehmer einer gesetzlichen 
Verpflichtung entspricht, seine Atemluft auf Alkohol unter-
suchen, sich einem Arzt vorführen, sich untersuchen oder 
sich Blut abnehmen zu lassen.

4.3 Leistungsfreiheit wegen Verletzung der Obliegenheit nach 
Pkt. 4.1 und 4.2 besteht nur dann, wenn der angeführte 
Umstand im Spruch oder in der Begründung einer im Zu-
sammenhang mit dem Versicherungsfall ergangenen 
rechtskräftigen Entscheidung eines Gerichtes, eines Verwal-
tungsgerichtes oder einer Verwaltungsbehörde festgestellt 
worden ist. Vom Versicherer erbrachte Leistungen sind zu-
rückzuzahlen.

Artikel 20
Arbeitsgerichts-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Berufs- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1 im Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5 
Pkt. 1) in ihrer Eigenschaft als Arbeitnehmer im Sinne des § 
51 ASGG gegenüber ihrem Arbeitgeber;

1.2 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb als 
Arbeitgeber gegenüber seinen Arbeitnehmern.

2. Was ist versichert?
2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung recht-

licher Interessen aus Arbeits- oder Lehrverhältnissen in Ver-
fahren vor Arbeitsgerichten. Bei Insolvenz des Arbeitgebers 
erstreckt sich der Versicherungsschutz des versicherten Ar-
beitnehmers auch auf die Anmeldung seiner Forderung und 
der Geltendmachung bestrittener Forderungen vor dem In-
solvenzgericht sowie auf die Geltendmachung von Ansprü-
chen auf Insolvenz-Ausfallgeld.

2.2 Bei öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnissen besteht Versi-
cherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen bezüglich dienst-, besoldungs- und pensionsrechtlicher 
Ansprüche sowie abweichend von Artikel 7 Pkt. 1.10 auch 
für Disziplinarverfahren. Der Versicherungsschutz umfasst 
auch die Kosten für Beschwerden an den Verfassungsge-
richtshof sowie für Revisionen und Fristsetzungsanträge an 
den Verwaltungsgerichtshof; diese Deckungserweiterung 
gilt nicht in Disziplinarsachen.

2.3 Bei Arbeitsverhältnissen mit der Europäischen Gemeinschaft 
besteht Versicherungsschutz  für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen in dienstrechtlichen Verfahren vor den Ge-
richten der Europäischen Gemeinschaft.

2.4 Der Versicherer übernimmt vor Einleitung eines gerichtli-
chen Verfahrens 
2.4.1 Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Me-
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diation gemäß Artikel 6 Pkt. 6.8 in Fällen in denen 
das dem Konflikt zugrundeliegende Arbeits- und 
Lehrverhältnis zum Zeitpunkt der Geltendmachung 
des Deckungsanspruches unstreitig aufrecht besteht 
bzw. in denen nach einseitiger Auflösung des 
Rechtsverhältnisses eine Anfechtung mit dem Ziel 
der Fortführung auf unbestimmte Zeit erfolgt;

2.4.2 Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen bis maximal 2 Prozent der 
Versicherungssumme, sofern die Angelegenheit 
dadurch endgültig beendet ist und Mediation nicht 
in Anspruch genommen wurde.

3. Was ist nicht versichert?
Im Arbeitsgerichts-Rechtsschutz besteht – neben den in Artikel 7
genannten Fällen – kein Versicherungsschutz für die Wahrneh-
mung rechtlicher Interessen aus dem kollektiven Arbeitsrecht.

4. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versi-
cherungsschutz. Für Schadenersatzansprüche aus Unfällen, die 
sich nach Versicherungsbeginn ereignen, besteht keine Warte-
frist.

Artikel 21
Sozialversicherungs-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben
1.1 im Privat- und Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5 
Pkt. 1)

1.2 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb und 
alle Arbeitnehmer im Sinne des § 51 ASGG für Versiche-
rungsfälle, die mit der Berufsausübung unmittelbar zusam-
menhängen oder auf dem direkten Weg von und zur Ar-
beitsstätte eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen des Versicherungsnehmers
2.1 in gerichtlichen Verfahren wegen Streitigkeiten mit Sozial-

versicherungsträgern in Leistungssachen;
2.2 in Verfahren vor Verwaltungsbehörden und Verwaltungsge-

richten wegen Feststellung der Sozialversicherungspflicht, 
der Sozialversicherungsberechtigung, des Beginns oder En-
des der Sozialversicherung sowie wegen Streitigkeiten über 
Beitragszahlungen und Zuschläge.

2.3 Der Versicherungsschutz umfasst auch die Kosten für Be-
schwerden an den Verfassungsgerichtshof sowie für Revisi-
onen und Fristsetzungsanträge an den Verwaltungsge-
richtshof.

3. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versi-
cherungsschutz. Für Ansprüche aus Unfällen, die sich nach Versi-
cherungsbeginn ereignen, besteht keine Wartefrist.

Artikel 22
Beratungs-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat-, Berufs- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben
1.1 im Privat- und Berufsbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5 
Pkt. 1) für eigene Rechtsangelegenheiten;

1.2 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für Rechtsangelegenheiten des 
versicherten Betriebes.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten für eine mündliche 
Rechtsauskunft durch einen vom Versicherer ausgewählten 
Rechtsanwalt oder Notar.
Diese Rechtsauskunft kann sich auf Fragen aus allen Rechtsgebie-
ten der Staaten der Europäischen Union, der Schweiz und Liech-
tenstein beziehen.
Bezieht sich die gewünschte Beratung auf beim selben Versiche-
rer bestehende Versicherungsverträge, übernimmt der Versiche-
rer die Kosten eines vom Versicherungsnehmer frei gewählten 

Rechtsanwaltes, der seinen Sitz am allgemeinen Gerichtsstand 
des Versicherungsnehmers hat.
Eine Beratung kann vom Versicherungsnehmer höchstens einmal 
monatlich in Anspruch genommen werden.

3. Was gilt als Versicherungsfall?
Als Versicherungsfall gilt eine bereits eingetretene oder bevorste-
hende Änderung in den rechtlichen Verhältnissen des Versiche-
rungsnehmers, die eine Beratung notwendig macht.

Artikel 23
Allgemeiner Vertrags-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf den 
Privat- und/oder Betriebsbereich.

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
Versicherungsschutz haben
1.1 im Privatbereich

der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel. 5 
Pkt. 1) für Versicherungsfälle, die den privaten Lebensbe-
reich, also nicht den Berufs- oder Betriebsbereich oder eine 
sonstige Erwerbstätigkeit betreffen; für unselbstständig Tä-
tige erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf neben-
beruflich ausgeübte selbstständige Tätigkeiten (ausge-
nommen Privatzimmervermietung) bis zu einer Streitwert-
grenze von 5.000,- Euro; die Regelungen des Pkt. 2.3 gel-
ten sinngemäß; für Privatzimmervermietung besteht Versi-
cherungsschutz nur auf Grund besonderer Vereinbarung.

1.2 im Betriebsbereich
der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb.

2. Was ist versichert?
2.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung recht-

licher Interessen aus schuldrechtlichen Verträgen des Versi-
cherungsnehmers über bewegliche Sachen sowie aus Repa-
ratur- und sonstigen Werkverträgen des Versicherungs-
nehmers über unbewegliche Sachen.
Als Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtli-
chen Verträgen gilt auch die Geltendmachung und Abwehr 
von Ansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, die aus 
der Verletzung vertraglicher Pflichten entstehen und über 
das Erfüllungsinteresse hinausgehen, oder aus der Verlet-
zung vorvertraglicher Pflichten entstehen.

2.2 Im Privatbereich erstreckt sich der Versicherungsschutz aus 
Reparatur- bzw. sonstigen Werkverträgen über unbewegli-
che Sachen nur auf Gebäude oder Wohnungen einschließ-
lich zugehöriger Grundstücke, die vom Versicherungsneh-
mer zu eigenen Wohnzwecken benützt werden.
Bei Gebäuden, die sowohl eigenen Wohn- als auch sonsti-
gen Zwecken dienen, besteht Versicherungsschutz nur für 
Fälle, die ausschließlich die eigene Wohnung betreffen.
Bei Gebäuden, die neben eigenen Wohnzwecken nur der 
nichtgewerbsmäßigen Fremdenbeherbergung dienen, be-
steht Versicherungsschutz in vollem Umfang.

2.3 Im Betriebsbereich besteht Versicherungsschutz nur unter 
folgenden Voraussetzungen
2.3.1 sofern und solange die tatsächlichen oder behaupte-

ten Forderungen und Gegenforderungen der Ver-
tragsparteien (Gesamtansprüche) aufgrund dessel-
ben Versicherungsfalles im Sinne des Artikel 2 Pkt. 3 
die vertraglich vereinbarte Obergrenze unabhängig 
von Umfang, Form und Zeitpunkt der Geltendma-
chung nicht übersteigen; darüber hinaus besteht 
Versicherungsschutz, sofern und solange die Ge-
samtansprüche die vereinbarte Obergrenze um 
nicht mehr als 10 Prozent, maximal 1.500,- Euro 
übersteigen. 
Aufrechnungsweise geltend gemachte Forderungen 
des Gegners werden für die Berechnung der Ge-
samtansprüche nur berücksichtigt, sofern und so-
bald sie der Höhe nach konkret beziffert sind.
Sinken die Gesamtansprüche vor der gerichtlichen 
Geltendmachung durch Zahlung, Vergleich oder 
Anerkenntnis unter die vereinbarte Obergrenze, be-
steht ab diesem Zeitpunkt Versicherungsschutz.
Steigen die Gesamtansprüche nach Bestätigung des 
Versicherungsschutzes über die vereinbarte Ober-
grenze, entfällt ab diesem Zeitpunkt der Versiche-
rungsschutz.

2.3.2 für die Geltendmachung von Ansprüchen erst nach 
schriftlicher Aufforderung des Gegners durch den 
Versicherungsnehmer, den rechtmäßigen Zustand 
wiederherzustellen;
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2.3.3 bei der Betreibung unbestrittener Forderungen (In-
kassofälle) sind Teilzahlungen des Gegners abwei-
chend von Artikel 6 Pkt. 6.7 zuerst auf Kosten anzu-
rechnen.

3. Was ist nicht versichert?
Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechts-
schutz-Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz nicht die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen
3.1 aus Verträgen betreffend Motorfahrzeuge zu Lande, zu 

Wasser und in der Luft sowie Anhänger (versicherbar in Ar-
tikel 17 
Pkt. 2.4 oder Artikel 18 Pkt. 2.4);

3.2 aus Arbeits- oder Lehrverhältnissen (versicherbar in Artikel 
20).

Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Versiche-
rungszweigen umfasst der Versicherungsschutz nicht
3.3 die Abwehr von Ansprüchen aus der Verletzung vertragli-

cher 
oder vorvertraglicher Pflichten, wenn dieses Risiko im Rah-
men eines Haftpflichtversicherungsvertrages versichert ist.

4. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versi-
cherungsschutz.

Artikel 24
Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete
Der Versicherungsschutz erstreckt sich je nach Vereinbarung auf die 
Selbstnutzung des versicherten Objektes und/oder die Gebrauchs-
überlassung am versicherten Objekt.  
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine 
Angehörigen (Artikel 5 Pkt. 1)
1.1 für Versicherungsfälle, die in ihrer Eigenschaft als Eigentü-

mer, Mieter, Pächter oder dinglich Nutzungsberechtigter 
des in der Polizze bezeichneten Grundstückes, Gebäudes 
oder Gebäudeteiles (Wohnung oder sonstige selbständige 
Räumlichkeit) eintreten (Selbstnutzung);

1.2 für Versicherungsfälle, die in ihrer Eigenschaft als Vermieter 
oder Verpächter des in der Polizze bezeichneten Grundstü-
ckes, Gebäudes oder Gebäudeteiles (Wohnung oder sonsti-
ge selbständige Räumlichkeit) eintreten (Gebrauchsüberlas-
sung).
Der Versicherungsschutz aus der Gebrauchsüberlassung 
umfasst auch Fälle, die beim Versicherungsnehmer in seiner 
Eigenschaft als Eigentümer oder dinglich Nutzungsberech-
tigter des versicherten Objektes eintreten.

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen in Verfahren vor  Gerichten 
2.1 aus Miet- und Pachtverträgen.

Die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen umfasst auch:
2.1.1 die Geltendmachung oder Abwehr von Schadener-

satzansprüchen wegen reiner Vermögensschäden, 
die aus der Verletzung gesetzlicher oder vertragli-
cher Pflichten zwischen Vertragspartnern oder aus 
der Verletzung vorvertraglicher Pflichten entstehen;

2.1.2 die Einbringung von Besitzstörungs- und Entzie-
hungsklagen gegen Dritte.

Im außerstreitigen Verfahren nach dem Mietrechtsgesetz 
besteht Versicherungsschutz auch für Verfahren vor den 
Schlichtungsstellen der Gemeinden.

2.2 aus dinglichen Rechten einschließlich der Geltendmachung 
und Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche. 
Abweichend von Artikel 7 Pkt. 1.2 umfasst der Versiche-
rungsschutz auch die Geltendmachung und Abwehr nach-
barrechtlicher Ansprüche aufgrund allmählicher Einwirkun-
gen, wenn die Einwirkungen von unmittelbar benachbarten 
Grundstücken ausgehen oder durch die Einwirkungen un-
mittelbar benachbarte Grundstücke betroffen sind.

2.3 als Wohnungseigentümer 
2.3.1 für Versicherungsfälle, die in seiner Eigenschaft als 

ausschließlich Nutzungsberechtigter des versicher-
ten Wohnungseigentumsobjektes eintreten;

2.3.2 für Versicherungsfälle, in denen die Eigentümerge-
meinschaft gegen Dritte vorgeht oder von Dritten in 
Anspruch genommen wird, anteilig entsprechend 
dem Miteigentumsanteil des Versicherungsnehmers 
an der  Gesamtliegenschaft, zu der das versicherte 
Wohnungseigentumsobjekt gehört;

2.3.3 in allen anderen Fällen übernimmt der Versicherer 
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des 
Wohnungseigentümers maximal 5 Prozent der Ver-
sicherungssumme.

2.4 für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, die 
aus der Beschädigung des versicherten Objektes entstehen.

2.5 Der Versicherer übernimmt vor Einleitung eines gerichtli-
chen Verfahrens
2.5.1 Kosten außergerichtlicher Konfliktlösung durch Me-

diation gemäß Artikel 6 Pkt. 6.8 in Fällen, in denen 
das dem Konflikt zugrundeliegende Rechtsverhält-
nis, wie insbesondere der Miet- und Pachtvertrag, 
die Dienstbarkeit, das Nachbarschaftsverhältnis, zum 
Zeitpunkt der Geltendmachung des Deckungsan-
spruches unstreitig aufrecht besteht bzw. in denen 
nach einseitiger Auflösung des Rechtsverhältnisses 
eine Anfechtung mit dem Ziel der Fortführung auf 
unbestimmte Zeit erfolgt.

2.5.2 Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen bis maximal 1 Prozent der 
Versicherungssumme, sofern die Angelegenheit 
dadurch endgültig beendet ist und Mediation nicht 
in Anspruch genommen wurde.

3. Was ist nicht versichert?
3.1 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen 

Rechtsschutz-Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz 
nicht die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusam-
menhang mit familien- oder erbrechtlichen Auseinander-
setzungen (Artikel 25).

3.2 Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Versi-
cherungszweigen umfasst der Versicherungsschutz nicht 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit der Abwehr nachbarrechtlicher Ansprüche, wenn 
dieses Risiko im Rahmen eines Haftpflichtversicherungsver-
trages versichert ist.

3.3 Im Rechtsschutz für Grundstückseigentum und Miete be-
steht – neben den in Artikel 7 genannten Fällen – kein Ver-
sicherungsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen
3.3.1 im Zusammenhang mit dem derivativen Erwerb o-

der der Veräußerung des Eigentumsrechtes oder 
sonstiger dinglicher Rechte am versicherten Objekt 
durch den Versicherungsnehmer;

3.3.2 im Zusammenhang mit Akten der Hoheitsverwal-
tung wie insbesondere in Enteignungs-, Flurverfas-
sungs-, Raumordnungs-, Grundverkehrs- und 
Grundbuchsangelegenheiten;

3.3.3 zwischen Miteigentümern oder zwischen sonstigen 
dinglich Nutzungsberechtigten des versicherten Ob-
jektes;

3.3.4 aus den mit dem Wohnungseigentum verbundenen 
Miteigentumsanteilen, soweit dafür nicht Deckung 
nach Pkt. 2.3 besteht.

4. Was gilt als Versicherungsfall bei allmählichen Einwirkungen?
In Abweichung zu Artikel 2 Pkt. 3 gilt bei der Geltendmachung 
und Abwehr von nachbarrechtlichen Ansprüchen aufgrund all-
mählicher Einwirkungen, die von unmittelbar benachbarten 
Grundstücken ausgehen oder unmittelbar benachbarte Grund-
stücke betreffen, der Versicherungsfall in dem Zeitpunkt als ein-
getreten, in dem die allmählichen Einwirkungen begonnen ha-
ben oder begonnen haben sollen, das ortsübliche Maß zu über-
schreiten.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versi-
cherungsschutz. Ausgenommen davon sind Versicherungsfälle im 
Zusammenhang mit der Geltendmachung von Schadenersatz-
ansprüchen gemäß Pkt. 2.4. 

6. Wann verlängert sich der Versicherungsvertrag oder wann 
endet er vorzeitig 
6.1 Endet der Versicherungsvertrag durch Risikowegfall gemäß 

§68 VersVG, umfasst die vereinbarte Deckung nach Pkt. 
2.1. auch Versicherungsfälle, die innerhalb von sechs Mo-
naten ab Risikowegfall eintreten.

6.2 Bezieht der Versicherungsnehmer innerhalb von zwölf Mo-
naten ab Risikowegfall an Stelle der bisherigen Mietwoh-
nung eine andere Mietwohnung und wünscht er für diese 
Ersatzwohnung die Fortsetzung des Vertrages, so besteht 
für die Ersatzwohnung ohne neuerliche Wartefrist Versiche-
rungsschutz gemäß Pkt. 2.1. ab Beginn des Mietvertrages 
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für die Ersatzwohnung, frühestens aber ab Beendigung des 
Mietvertrages für die ursprünglich versicherte Wohnung.
Für Streitigkeiten aus dem Abschluss des neuen Mietvertra-
ges besteht Versicherungsschutz, wenn der Abschluss frü-
hestens sechs Monate vor Beendigung des alten Mietver-
trages erfolgte.

6.3 Erwirbt der Versicherungsnehmer als Eigentümer einer 
selbst genutzten Wohnung oder eines selbst genutzten Ei-
genheimes innerhalb von zwölf Monaten ab Wegfall des ur-
sprünglich versicherten Risikos ein Ersatzobjekt und 
wünscht er für dieses 
Ersatzobjekt die Fortsetzung des Vertrages, so besteht für 
das Ersatzobjekt ohne neuerliche Wartefrist Versicherungs-
schutz gemäß Pkt. 2.2. (neu bezogenes Eigenheim) oder 
Pkt. 2.3. (neu bezogene Eigentumswohnung) ab dem Zeit-
punkt, in dem der Versicherungsnehmer zur Nutzung des 
Ersatzobjektes berechtigt ist, frühestens aber ab Risikoweg-
fall für das ursprünglich versicherte Objekt.

Artikel 25
Rechtsschutz aus Erb- und Familienrecht
1. Wer ist versichert?

Der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5 Pkt. 
1)

2. Was ist versichert?
2.1 In Erbrechtssachen umfasst der Versicherungsschutz

2.1.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerich-
ten
- aus dem Erbrecht;
- aus Pflichtteils- oder Vermächtnisansprüchen;
- aus Verträgen auf den Todesfall.
In Außerstreitsachen (ausgenommen Verfahren über 
das Erbrecht bei widersprechenden Erbantrittserklä-
rungen gemäß §§ 161 ff AußStrG) besteht Versiche-
rungsschutz nur für das Rechtsmittelverfahren ge-
gen gerichtliche Entscheidungen.

2.1.2 vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß 
Pkt. 2.1.1
- Kosten außergerichtlicher Mediation (Artikel 6 

Pkt. 6.8);
- Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung 

der in 2.1.1 beschriebenen rechtlichen Interessen 
bis 1 Prozent der Versicherungssumme, sofern die 
Angelegenheit dadurch oder im Zusammenhang 
mit einer Mediation endgültig beendet ist.

2.2 In Familienrechtssachen umfasst der Versicherungsschutz
2.2.1 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerich-

ten im Zusammenhang mit
- dem Eherecht;
- den Rechten über die eingetragene Partnerschaft
- den Rechten zwischen Eltern und Kindern;
- dem Obsorgerecht eines anderen;
- dem Sachwalterrecht für behinderte Personen.
In Außerstreitsachen (ausgenommen Abstam-
mungsverfahren und Verfahren über Unterhaltsan-
sprüche zwischen volljährigen Kindern und ihren El-
tern) besteht Versicherungsschutz nur für das 
Rechtsmittelverfahren gegen gerichtliche Entschei-
dungen. Lediglich im Außerstreitverfahren wegen 
Unterhaltsansprüchen zwischen minderjährigen 
Kindern und ihren Eltern umfasst der Versicherungs-
schutz Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens bis 1 
Prozent der Versicherungssumme, wenn keine De-
ckung für das Rechtsmittelverfahren begehrt wird. 

2.2.2 vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens gemäß 
Pkt 2.2.1
- Kosten außergerichtlicher Mediation (Artikel 6 

Pkt. 6.8) in den Fällen der Rechte zwischen Eltern 
und Kindern, des Eherechtes und den Rechten 
über die eingetragene Partnerschaft;

- Kosten für die außergerichtliche Wahrnehmung 
der in Pkt. 2.2.1 beschriebenen rechtlichen Inte-
ressen bis 1 Prozent der Versicherungssumme, so-
fern die Angelegenheit dadurch oder im Zusam-
menhang mit einer Mediation endgültig beendet 
ist.

2.2.3 während eines anhängigen gerichtlichen Verfahrens 
Kosten außergerichtlicher Mediation (Artikel 6 Pkt. 
6.8) in Fällen 
- aus dem Bereich der Rechte zwischen Eltern und 

Kindern;
- des Eherechtes zwecks Vermittlung und Gestal-

tung der mit der beabsichtigten Ehescheidung in 
Zusammenhang stehenden Folgen (Scheidungs-
mediation). Dieser Versicherungsschutz wird auch 
dem Ehegatten gewährt, wenn zum Zeitpunkt der 
Geltendmachung des Deckungsanspruches die 
häusliche Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer aufrecht besteht sofern keine vorgericht-
liche Mediation in Anspruch genommen wurde.

3. Was ist nicht versichert?
3.1 In Erbrechtssachen besteht - neben den in Artikel 7 ge-

nannten Fällen – kein Versicherungsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen
3.1.1 wenn der zu Grunde liegende Erbfall vor Versiche-

rungsbeginn oder innerhalb eines Jahres danach 
eingetreten ist;

3.1.2 im Verlassenschaftsverfahren (ausgenommen im 
Verfahren über das Erbrecht bei widersprechenden 
Erbantrittserklärungen gemäß §§ 161 ff AußStrG);

3.1.3 im Zusammenhang mit Erbteilungsklagen;
3.1.4 für die Geltendmachung von erbrechtlichen Ansprü-

chen, die durch einen Vertrag über die Erbschaft 
übertragen worden sind.

3.2 In Familienrechtssachen besteht - ausgenommen bei Medi-
ation gemäß Pkt. 2.2.2 und 2.2.3 - neben den in Artikel 7 
genannten Fällen kein Versicherungsschutz für die Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen
3.2.1 bei Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklärung 

einer Ehe;
3.2.2 in Angelegenheiten, die mit Ehescheidungen, einer 

Aufhebung oder Nichtigerklärung einer Ehe in Zu-
sammenhang stehen, wenn der Versicherungsfall 
während der Anhängigkeit des Scheidungsverfah-
rens oder innerhalb eines Jahres nach dessen rechts-
kräftigem Abschluss eingetreten ist; in familienrecht-
lichen Streitigkeiten, die bei Einleitung des Ehe-
scheidungs-, des Nichtigkeits- oder Aufhebungsver-
fahrens bereits anhängig waren und mit diesem in 
Zusammenhang stehen, entfällt der Versicherungs-
schutz ab dem Zeitpunkt der Einleitung des Ehe-
scheidungsverfahrens.

3.2.3 Im Abstammungsverfahren, wenn der Versiche-
rungsbeginn weniger als neun Monate vor der Ge-
burt des betroffenen Kindes liegt.

Die Bestimmungen von Pkt. 3.2 sind sinngemäß auch auf 
eingetragene Partnerschaften anzuwenden.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
4.1 Ist der Versicherungsnehmer gezwungen, seine rechtlichen 

Interessen in einem Abstammungsverfahren wahrzuneh-
men, obwohl kein Verstoß im Sinne des Artikels 2 Pkt. 3 
vorliegt, gilt die Geburt des Kindes als Versicherungsfall.

4.2 In Fällen der Scheidungsmediation (Pkt. 2.2.3) ist der Versi-
cherungsfall der Zeitpunkt des Einlangens des Scheidungs-
antrages bzw. der Scheidungsklage bei Gericht, wenn die 
Ehescheidung angestrebt wird, ohne dass ein tatsächlicher 
oder behaupteter Verstoß gegen Rechtspflichten oder 
Rechtsvorschriften vorliegt.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von sechs Monaten ab dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versi-
cherungsschutz.

Artikel 26
Daten-Rechtsschutz 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

1.1 Im Privatbereich
Der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5 
Pkt. 1) für Versicherungsfälle, die im privaten Lebensbe-
reich, also nicht in ihrer Eigenschaft als unselbstständig o-
der selbstständig Erwerbstätige, eintreten.

1.2 Im Betriebsbereich
Der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb, so-
weit dieser personenbezogene Daten im Sinne des Daten-
schutzgesetzes verarbeitet oder verarbeiten lässt. Der Versi-
cherungsschutz erstreckt sich auch auf die Organe und Be-
diensteten des Versicherungsnehmers, zu denen auch der 
Datenschutzbeauftragte zählt.
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2. Was ist versichert?
2.1 Im Privatbereich umfasst der Versicherungsschutz die 

Wahrnehmung rechtlicher Interessen zur Durchsetzung des 
Auskunfts-, Berichtigungs-, Löschungs- und Widerspruchs-
rechtes gemäß §§ 26 bis 28 Datenschutzgesetz gegen pri-
vate Datenverarbeiter im Sinne des Datenschutzgesetzes.

2.2 Im Betriebsbereich umfasst der Versicherungsschutz die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen des Versicherungs-
nehmers zur Abwehr von Ansprüchen Betroffener nach 
dem Datenschutzgesetz.

3. Was ist nicht versichert?
Im Betriebsbereich besteht kein Versicherungsschutz für die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen
3.1 in Zusammenhang mit automationsunterstützter Verarbei-

tung von Daten, die Dienstnehmer des versicherten Betrie-
bes betreffen;

3.2 zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen wegen der Ver-
letzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

4. Was gilt als Versicherungsfall?
Grundsätzlich gelten die Regelungen des Artikel 2 Pkt. 3. Wird 
die Wahrnehmung rechtlicher Interessen notwendig, ohne dass 
ein tatsächlicher oder behaupteter Verstoß gegen Rechtspflichten 
oder Rechtsvorschriften vorliegt, so ist der Versicherungsfall das 
Ereignis, das den Betroffenen im Sinne des Datenschutzgesetzes 
nötigt, ein rechtliches Interesse wahrzunehmen. Bei mehreren 
Ereignissen gelten die Regelungen des Artikel 2 Pkt. 3 sinnge-
mäß.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versi-
cherungsschutz.

Artikel 27
Auslandsreise-Rechtsschutz 
1. Wer ist versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine 
Angehörigen (Artikel 5 Pkt. 1).

2. Was ist versichert?
Bei Auslandsreisen (mehrtägige vorübergehende Abwesenheit 
vom ständigen Wohnsitz bis zu einer Höchstdauer von fortlau-
fend acht Wochen) umfasst der Versicherungsschutz: 
2.1 Im Allgemeinen Vertrags-Rechtsschutz für den Privatbereich 

(Artikel 23 Pkt. 1.1) die Interessenswahrnehmung aus Ver-
trägen
2.1.1 mit Reiseveranstaltern, Reisebüros und Beherber-

gungs-betrieben;
2.1.2 mit gewerblichen Vermietern von Freizeit- und 

Sportanlagen oder -geräten sowie mit sonstigen 
gewerblichen Vermittlern oder Erbringern von tou-
ristischen Leistungen oder persönlichen Dienstleis-
tungen, die üblicherweise auf Reisen in Anspruch 
genommen werden oder im Notfall in Anspruch ge-
nommen werden müssen;

2.1.3 über den Einkauf von Waren, die dem Eigenbedarf 
dienen und einen Kaufpreis von �3.500,- Euro nicht  
übersteigen.

2.2 Im Zusammenhang mit einem Unfall die Geltendmachung 
von Schadenersatzansprüchen wegen eines erlittenen Per-
sonen-, Sach- oder Vermögensschadens, der auf einen ver-
sicherten Personen- oder Sachschaden zurückzuführen ist. 
Die Bestimmungen der Artikel 18 Pkt. 2.1,  18 Pkt. 4, 19 
Pkt. 2.1 und 19 Pkt. 4 sind sinngemäß anzuwenden.

2.3 Im Zusammenhang mit einem Unfall die Verteidigung in 
Strafverfahren vor Gerichten, Verwaltungsgerichten oder 
Verwaltungsbehörden. Die Bestimmungen der Artikel 18 
Pkt. 2.2,  18 Pkt. 4, 19 Pkt. 2.2 und 19 Pkt. 4 sind sinnge-
mäß anzuwenden.

2.4 Die Kosten einer Rechtsberatung bis maximal 250,- Euro, 
wenn aufgrund eines Notfalles unaufschiebbarer Bedarf 
nach einer Auskunft über das nationale Recht des Aufent-
haltsortes erforderlich ist.

Die Leistungspflicht des Versicherers ist pro Auslandsreise  (auch 
wenn daran mehrere im selben Rechtsschutz-
Versicherungsvertrag versicherte Personen teilnehmen), mit 25 
Prozent der Versicherungssumme begrenzt.

3. Was ist nicht versichert?
Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechts-
schutz-Bausteinen besteht kein Versicherungsschutz für Versiche-
rungsfälle, die im Lenker-Rechtsschutz (Artikel 18), Schadener-
satz- und Straf-Rechtsschutz (Artikel 19) oder im Allgemeinen 

Vertrags-Rechtsschutz (Artikel 23) versichert sind.

Artikel 27a
Dienstreisen-Rechtsschutz 
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

1.1 Die Geschäftsführer und Betriebsinhaber
1.2 Die Dienstnehmer des versicherten Betriebes

2. Was ist versichert?
Bei einer vorübergehenden Abwesenheit vom Dienstort für eine 
Höchstdauer von fortlaufend acht Wochen im Zusammenhang 
mit    
der Tätigkeit für den versicherten Betrieb umfasst der Versiche-
rungsschutz: 
2.1 Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 

2.1.1 im Zusammenhang mit einem Unfall für die Gel-
tendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen 
eines erlittenen Personen-, Sach- oder Vermögens-
schaden, der auf einen versicherten Personen- oder 
Sachschaden zurückzuführen ist. Die Bestimmungen 
der Artikel 18 Pkt. 2.1,  18 Pkt. 4, 19 Pkt. 2.1 und 19 
Pkt. 4 sind sinngemäß anzuwenden.

2.1.2 im Zusammenhang mit einem Unfall für die Vertei-
digung im Strafverfahren vor Gerichten, Verwal-
tungsgerichten oder Verwaltungsbehörden. Die 
Bestimmungen der Artikel 18 Pkt. 2.2,  18 Pkt. 4, 19 
Pkt. 2.2 und 19 Pkt. 4 sind sinngemäß anzuwenden.

2.2 Die Kosten einer Rechtsberatung bis maximal 250,- Euro, 
wenn aufgrund eines Vorfalls unaufschiebbarer Bedarf nach 
einer Auskunft über das nationale Recht des Aufenthaltsor-
tes erforderlich ist.

Die Leistungspflicht des Versicherers ist pro Dienstreise und versi-
cherter Person mit 10 Prozent der Versicherungssumme be-
grenzt.

3. Was ist nicht versichert?
Es besteht kein Versicherungsschutz, wenn die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen in einem anderen Rechtsschutz-
Versicherungsvertrag der versicherten Personen Deckung findet 
(Subsidiarität).

Artikel 28
Steuergerichts-Rechtsschutz
Deckung in Verfahren in Abgabensachen vor den Höchst- und 
Strafgerichten

1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?
1.1 der Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5 

Pkt. 1) als unselbständig Erwerbstätige und für den privaten 
Lebensbereich.

1.2 der Versicherungsnehmer für den versicherten Betrieb. Der 
Versicherungsnehmer und seine Angehörigen (Artikel 5 Pkt. 
1) haben darüber hinaus Versicherungsschutz als unselb-
ständig Erwerbstätige und im privaten Lebensbereich. 

2. Was ist versichert?
Abweichend von Artikel 7 Pkt. 1.9 umfasst der Versicherungs-

schutz
2.1 im Bereich des Steuer-, Zoll- und sonstigen Abgaberechtes 

Beschwerden an den Verfassungsgerichtshof sowie Revisio-
nen und Fristsetzungsanträge an den Verwaltungsgerichts-
hof.

2.2 die Verteidigung in gerichtlichen Strafverfahren nach dem 
Finanzstrafgesetz
2.2.1 wegen fahrlässiger strafbarer Handlungen und Un-

terlassungen;
2.2.2 bei Anklage wegen vorsätzlicher strafbarer Hand-

lungen und Unterlassungen wird rückwirkend Versi-
cherungsschutz gegeben, wenn eine rechtskräftige 
Verurteilung wegen Fahrlässigkeit, ein rechtskräfti-
ger Freispruch oder eine endgültige Einstellung des 
Strafverfahrens erfolgt. Für Handlungen und Unter-
lassungen, die nur bei vorsätzlicher Begehung straf-
bar sind, besteht aber unabhängig vom Ausgang 
des Strafverfahrens kein Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer schon wegen einer auf 
der gleichen schädlichen Neigung im Sinne des § 71 
StGB beruhenden Tat verurteilt worden ist; getilgte 
Strafen bleiben dabei außer Betracht.

3. Was gilt als Versicherungsfall?
Abweichend von Artikel 2 gilt für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen gemäß Pkt. 2.1 (Verfassungs- und Verwaltungsge-
richtshofbeschwerde) der Versicherungsfall mit dem Zeitpunkt 
des Zuganges der ersten Entscheidung der Abgabenbehörde ers-
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ter Instanz als eingetreten. Für die Verteidigung im gerichtlichen 
Strafverfahren gemäß Pkt. 2.2 gelten die Regelungen des Artikels 
2 Pkt. 3.

4. Was ist nicht versichert?
Kein Versicherungsschutz besteht
4.1 im Zusammenhang mit der Haftung für Steuern, Gebühren 

oder sonstiger Abgaben Dritter;
4.2 in der Eigenschaft des Versicherungsnehmers als Eigentü-

mer 
oder Halter von Fahrzeugen und als Eigentümer, Vermieter, 
Verpächter, Mieter, Pächter oder dinglich Nutzungsberech-
tigter von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen 
(Wohnungen).

4.3 im Zusammenhang mit Verfahren, die
4.3.1 vom Versicherungsnehmer durch ein vor Versiche-

rungsbeginn oder innerhalb der Wartefrist liegendes 
Anbringen ausgelöst wurden;

4.3.2 durch einen vor Versicherungsbeginn oder innerhalb 
der Wartefrist liegenden tatsächlichen oder behaup-
teten Verstoß des Versicherungsnehmers, der Abga-
benbehörde oder eines Dritten gegen Rechtspflich-
ten oder Rechtsvorschriften ausgelöst wurden.

5. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versi-
cherungsschutz.

Artikel 29
Ausfallversicherung für gerichtlich bestimmte Ansprüche aus 
Körperschäden
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben je nach Vereinbarung
1.1 in Verbindung mit einem Fahrzeug-Rechtsschutz (Artikel 

17) der berechtigte Lenker und die berechtigten Insassen 
des im Fahrzeug-Rechtsschutz versicherten Fahrzeuges;

1.2 in Verbindung mit einem Lenker-Rechtsschutz (Artikel 18) 
die im Lenker-Rechtsschutz versicherte Person als berechtig-
ter Lenker fremder, d.h. weder in deren Eigentum, noch in 
deren Haltung stehender Fahrzeuge;

1.3 in Verbindung mit einem Schadenersatz-Rechtsschutz ge-
mäß Artikel 19 der im Schadenersatz-Rechtsschutz versi-
cherte Personenkreis für den
1.3.1 Privatbereich (Artikel 19 Pkt. 1.1);
1.3.2 Berufsbereich (Artikel 19 Pkt. 1.2).

1.4 in Verbindung mit einem Schadenersatz-Rechtsschutz ge-
mäß Artikel 19 Pkt. 1.3
1.4.1 der Versicherungsnehmer als Inhaber des versicher-

ten Betriebes. Anstelle des Betriebsinhabers treten 
bei einer OHG bzw. OEG ein namentlich genannter 
Gesellschafter, bei einer KG, KEG, Ges.m.b.H. und 
einer Genossenschaft ein namentlich angeführter 
Geschäftsführer oder Vorstand und bei einer AG die 
Vorstandsmitglieder;

1.4.2 die Dienstnehmer im Zusammenhang mit der Tätig-
keit für den versicherten Betrieb.

2. Was ist versichert?
2.1 In Ergänzung des in Artikel 6 vorgesehenen Versicherungs-

schutzes ersetzt der Versicherer in Versicherungsfällen des 
Schadenersatz-Rechtsschutzes mit Personenschäden dieje-
nigen Ansprüche des Versicherungsnehmers auf Schmer-
zengeld (§ 1325 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) und 
Verunstaltungsentschädigung (§ 1326 Allgemeines Bürger-
liches Gesetzbuch), die beim Schädiger uneinbringlich sind.

2.2 Ersatzfähig sind Ansprüche gemäß Pkt. 2.1, die
- im Rahmen eines Zivilprozesses durch gerichtlich beauf-

tragte Sachverständige festgestellt und durch ein staatli-
ches Gericht zuerkannt werden;

- dem Privatbeteiligten in einem Strafprozess zuerkannt 
werden, sowie Verzugszinsen bis zur Rechtskraft und 
nach Maßgabe der gerichtlichen Entscheidung.

2.3 Ist für die Durchsetzung der Schadenersatzansprüche des 
Versicherungsnehmers aufgrund gesetzlicher Bestimmun-
gen ausländisches Recht anzuwenden, erstreckt sich der 
Versicherungsschutz auf vergleichbare ideelle Schadener-
satzansprüche. Sach- und Vermögensschäden sind keines-
falls Gegenstand der Ersatzleistung des Versicherers.

2.4 Die Entschädigungsleistung gemäß Pkt. 2.2 beträgt höchs-
tens 50 Prozent der Versicherungssumme, jedoch können 
diese Entschädigungsleistung und die sonst vom Versiche-
rer gemäß Artikel 6 zu leistenden Kosten zusammen die 

vereinbarte Versicherungssumme nicht übersteigen.
3. Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung (zeitlicher Gel-

tungsbereich und Nachhaftung) und wann ist die Versiche-
rungsleistung fällig?
3.1 Die Versicherung erstreckt sich auf Versicherungsfälle des 

Schadenersatz-Rechtsschutzes, die während der Laufzeit 
des Versicherungsvertrages eintreten, wenn auch diese Aus-
fallsversicherung bei Eintritt des Versicherungsfalles bestan-
den hat. 

3.2 Der Versicherungsschutz umfasst Schadenersatzansprüche, 
die während der Laufzeit gemäß Pkt. 3.1 und innerhalb von 
zwei Jahren nach Beendigung des Versicherungsvertrages 
für das Risiko des Schadenersatz-Rechtsschutzes fällig wer-
den.

3.3 Die Versicherungsleistung ist innerhalb von zwei Wochen 
nach Kenntnis des Rechtsschutzversicherers von der Ergeb-
nislosigkeit des ersten Vollstreckungsversuches fällig.

4. Welche Pflichten hat der Versicherungsnehmer zur Sicherung 
seines Deckungsanspruches zu beachten 
(Obliegenheiten)?
Als Obliegenheiten, deren Verletzung nach Eintritt des Versiche-
rungsfalles die Freiheit des Versicherers von der Verpflichtung zur 
Leistung gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des §
6 Abs. 3 VersVG (siehe Anhang) bewirkt, werden bestimmt, 
4.1 dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den Versi-

cherer bei Geltendmachung der Versicherungsleistung, spä-
testens innerhalb von sechs Monaten nach Rechtskraft der 
gerichtlichen Entscheidung, über die zugesprochene Forde-
rung zu informieren, das gerichtliche Erkenntnis zu überlas-
sen und über die bereits durchgeführten Betreibungsmaß-
nahmen und deren Ergebnisse zu informieren.

4.2 dass der Versicherer nach Erbringung der Ausfallsleistung 
vom Versicherungsnehmer verlangen kann, dass dieser un-
ter Kostenhaftung des Versicherers und nach Zession der 
Forderung an den Versicherungsnehmer den ersetzten An-
spruch im eigenen Namen weiterbetreibt.

Artikel 30
Rechtsschutz gegen Mobbing und sexuelle Belästigung am 
Arbeitsplatz
1. Wer ist versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine 
Angehörigen (Artikel 5 Pkt. 1).

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst die außergerichtliche Wahr-
nehmung rechtlicher Interessen für die Abwehr von Mobbing 
und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Die Versicherungsleis-
tung ist pro Schadenfall mit 450,- Euro begrenzt.

3. Was ist nicht versichert?
Zur Vermeidung von Überschneidungen mit anderen Rechts-
schutz-Bausteinen umfasst der Versicherungsschutz nicht die 
Wahrnehmung rechtlicher Interessen gegenüber dem Arbeitge-
ber (versicherbar in Artikel 20).

4. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versi-
cherungsschutz.

Artikel 31
Rechtsschutz gegen Stalking
1. Wer ist versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine 
Angehörigen (Artikel 5 Pkt. 1).

2. Was ist versichert?
Versicherungsschutz besteht für das Verfahren in erster Instanz 
zur Erwirkung einer einstweiligen Verfügung gegen den beschul-
digten Täter, sofern gegen diesen ein Ermittlungsverfahren we-
gen beharrlicher Verfolgung im Sinne des StGB eingeleitet wur-
de.

3. Was ist nicht versichert?
Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen gegenüber Personen, die mit dem Versiche-
rungsnehmer im gemeinsamen Haushalt leben und gegenüber 
Personen, die innerhalb des letzten Jahres vor Eintritt des Versi-
cherungsfalles mit 
dem Versicherungsnehmer im gemeinsamen Haushalt gelebt ha-
ben.

4. Wartefrist
Für Versicherungsfälle, die vor Ablauf von drei Monaten ab dem 
vereinbarten Versicherungsbeginn eintreten, besteht kein Versi-
cherungsschutz.
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Artikel 32
Patienten- und Verfügungs-Rechtsschutz
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf den Privatbereich.
1. Wer ist in welcher Eigenschaft versichert?

Versicherungsschutz haben der Versicherungsnehmer und seine 
Angehörigen (Artikel 5 Pkt. 1). 

2. Was ist versichert?
Der Versicherungsschutz umfasst
2.1 nach einem Behandlungs- oder Aufklärungsfehler eines Arz-

tes oder einer Krankenanstalt über den Deckungsumfang 
gemäß Artikel 19 Pkt. 2.1 und Artikel 23 Pkt. 2.1 hinaus
2.1.1 die Kosten für die Erstellung eines vorprozessualen 

Sachverständigengutachtens durch einen vom Ver-
sicherer empfohlenen medizinischen Sachverständi-
gen bis zu 2% der Versicherungssumme;

2.1.2 die Kosten eines vom Versicherer ausgewählten 
Rechtsanwaltes für die Geltendmachung von An-
sprüchen vor dem Patientenentschädigungsfonds 
bis zu 2% der Versicherungssumme;

2.1.3 die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zu-
sammenhang mit der Einsichtnahme in und der 
Herausgabe von Krankengeschichten und sonstigen 
Aufzeichnungen, zu deren Führung Krankenanstal-
ten und Ärzte verpflichtet sind und von Röntgen-
und Sonographieaufnahmen.

2.2 Kosten für die rechtliche Beratung und Unterstützung bei 
der Erstellung
2.2.1 einer verbindlichen Patientenverfügung
2.2.2 einer Vorsorgevollmacht

durch einen vom Versicherer vorgeschlagenen 
Rechtsanwalt oder Notar. 

Für beide Leistungen gemäß Pkt. 2.2 steht innerhalb von 
drei Versicherungsjahren ein Gesamtbetrag von maximal 
300,- Euro zur Verfügung.

3. Was ist nicht versichert?
Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen im Zusammenhang mit
3.1 der Teilnahme an klinischen Studien als Proband, die der 

Erprobung von Medikamenten oder Therapien dienen;
3.2 Streitigkeiten über psychiatrische und psychotherapeuti-

sche Behandlungen oder Leistungen.
4. Wartefrist

Für Versicherungsfälle gemäß Pkt. 2.2 besteht Versicherungs-
schutz erst nach Ablauf von sechs Monaten ab Versicherungsbe-
ginn.
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Anhang
zu den Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutz-
Versicherung (ARB 2016)
Wiedergabe der in den ARB erwähnten Gesetzesbestimmungen:

Versicherungsvertragsgesetz 1958 (VersVG)

§ 6 (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegen-
heit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer 
gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, 
wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der 
Versicherer kann den Vertrag innerhalb eines Monates, nachdem er 
von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen, es sei denn, dass die Verletzung als eine 
unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb 
eines Monates nicht, so kann er sich auf die vereinbarte Leistungs-
freiheit nicht berufen.
(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versiche-
rungsvertrag zugrunde liegende Äquivalenz zwischen Risiko und 
Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit 
außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte hinter 
der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurück-
bleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu sonstigen bloßen 
Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung 
des Risikos durch den Versicherer haben, tritt Leistungsfreiheit nur 
ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer 
zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung einer 
Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber – unabhängig von 
der Anwendbarkeit des Abs. 1a – zu erfüllen ist, so kann sich der 
Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn 
die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalles 
oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung gehabt hat.

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Oblie-
genheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des Versicherungsfalles 
dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte 
Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung weder auf Vorsatz noch 
auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit 
dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht des Versicherers zu beein-
flussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, 
die erkennbar für die Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam 
sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die 
Verletzung weder auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer oblie-
genden Leistung Einfluss gehabt hat.

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 
einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist unwirksam.

(5) Der Versicherer kann aus einer fahrlässigen Verletzung einer 
vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem Versiche-
rungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine 
andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit mitgeteilt 
wird.

§ 12 (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt die 
Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des 
Versicherers bekannt geworden ist; ist dem Dritten dieses Recht 
nicht bekannt geworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach 
zehn Jahren.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer 
angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen einer 
in geschriebener Form übermittelten Entscheidung des Versicherers 
gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der Ablehnung 
derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertragli-
chen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren tritt jedoch die 
Verjährung jedenfalls ein.

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres gericht-
lich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den erhobenen 
Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter 
Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge 
abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen 
über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in der der Versiche-
rungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtli-
chen Geltendmachung des Anspruches gehindert ist, gehemmt. 

§ 38 (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen 
nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags und nach der Auf-
forderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, 
solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die 
Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag an gericht-
lich geltend gemacht wird.

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des 
Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch nicht 
gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen 
Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war.

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 
vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen 
der Abs. 1 und 2 nicht aus.

§ 39 (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten schrift-
lich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur 
Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der eigenhändigen Un-
terschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 
und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden sind. Eine Fristbestim-
mung ohne Beachtung dieser Vorschriften ist unwirksam.

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist 
der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der Zahlung der 
Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur 
Leistung frei, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer an der 
rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war.

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versiche-
rungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die 
Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so 
verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der 
Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung im 
Verzug ist; da rauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung 
ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der Kündi-
gung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines 
Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit der 
Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates 
nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, sofern 
nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist.

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen 
der Abs. 1 bis 3 nicht aus.

§ 39a Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH 
der Jahresprämie, höchstens aber mit 60,- Euro im Verzug, so tritt 
eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versiche-
rers nicht ein.

§ 64 (2) Die von dem oder den Sachverständigen getroffene Fest-
stellung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen 
Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem Fall 
durch Urteil. Das Gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die Fest-
stellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

Bankwesengesetz 1993 (BWG – i.d.F. BGBl I Nr. 2/2001)

§ 31 (1) Spareinlagen sind Geldeinlagen bei Kreditinstituten, die 
nicht

dem Zahlungsverkehr, sondern der Anlage dienen und als solche 
nur

gegen die Ausfolgung von besonderen Urkunden (Sparurkunden) 
entgegengenommen werden dürfen. Sparurkunden können auf eine

bestimmte Bezeichnung, insbesondere auf den Namen des gemäß §

40 Abs. 1 identifizierten Kunden lauten, die Verwendung anderer 
Namen als des gemäß § 40 Abs. 1 identifizierten Kunden ist jeden-
falls

unzulässig.


